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1 Einleitung  
 

Im September 2022 wurde der Bericht zum Forschungsprojekt „SicherImSport – Se-

xualisierte Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt im organisierten Sport – Häu-

figkeiten und Formen sowie der Status Quo der Prävention und Intervention“ veröffent-

licht, der die Ergebnisse der bundesweiten Studie umfassend darstellt (Rulofs et al., 

2022a).  

Das SicherImSport-Projekt verfolgte das Ziel, die bis dahin bestehenden Forschungs-

lücken zur Prävalenz von Gewalt in der Breite von Sportvereinen und zum Stand der 

Präventionsarbeit auf der "mittleren Organisationsebene" der Stadt- und Kreissport-

bünde sowie Fachverbände zu schließen. Dazu wurde ein Forschungsverbund des 

Universitätsklinikums Ulm, der Deutschen Sporthochschule Köln und der Bergischen 

Universität Wuppertal vom Landessportbund Nordrhein-Westfalen (NRW) gefördert. 

Um die Untersuchungen nicht nur auf NRW zu beziehen, sondern auf eine möglichst 

breite Basis für Deutschland zu stellen, bot der Landessportbund NRW den anderen 

Landesportbünden an, sich an dem Projekt zu beteiligen. Dieses Angebot wurde von 

insgesamt 10 weiteren Landessportbünden angenommen. Die grundständige Haupt-

förderung des Projektes lag somit beim Landessportbund NRW und wurde um finan-

zielle Beiträge der weiteren LSBs zu den einzelnen Forschungsmodulen ergänzt. 

Das Forschungsprojekt besteht aus verschiedenen Modulen. Im Modul 1 wurde unter 

Federführung des Universitätsklinikums Ulm die Prävalenz von interpersoneller Ge-

walt in der Breite der Sportvereinsmitglieder erhoben. Im Modul 2 wurde unter Feder-

führung der Deutschen Sporthochschule Köln und der Universität Wuppertal der aktu-

elle Stand der vorhandenen Maßnahmen zur Prävention und Intervention in den Lan-

dessportbünden erhoben. Dafür wurden sowohl die Stadt- und Kreissportbünde als 

auch die Fachverbände in den beteiligten fünf Landessportbünden befragt (Nordrhein-

Westfalen, Berlin, Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen-Anhalt). Es wurde zudem erho-

ben, welche Art der Unterstützung die Mitgliedsorganisationen von den Landessport-

bünden und weiteren Akteuren benötigen. Auf einer qualitativen Ebene zielte dieses 

Modul außerdem auf die Rekonstruktion von Fällen sexualisierter Gewalt. Hierzu wur-

den qualitative Interviews mit beteiligten Akteuren geführt und mehrperspektivisch re-

konstruiert. 

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die quantitativen Daten zum Stand der 

Schutzmaßnahmen in den Mitgliedsorganisationen des Landessportbundes Hessen, 

d.h. es geht um den Stand der Prävention und Intervention bezüglich sexualisierter 

Gewalt, Grenzverletzungen und Belästigung in den Sportkreisen sowie Fachverbän-

den, die im Landessportbund Hessen Mitglied sind.  
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2. Methodische Vorgehensweise in Modul 2 
 

Die Befragung der Sportkreise und Fachverbände orientiert sich an den Ergebnissen 

und der methodischen Vorgehensweise der Studie »Safe Sport« (vgl. Rulofs et al., 

2016). Während in diesem Forschungsprojekt die Landessportbünde, Spitzenver-

bände und Verbände mit besonderen Aufgaben auf Bundesebene zum aktuellen 

Stand der vorhandenen Schutzmaßnahmen befragt worden waren, sollte in der Studie 

SicherImSport bewusst mit den Sportkreisen sowie den Landesfachverbänden die 

„mittlere Organisationsebene“ angesprochen werden. Die Sportkreise und Fachver-

bände haben in diesem Zusammenhang eine wichtige Vermittlungsfunktion zwischen 

den Landessportbünden bzw. Spitzenverbänden und den Sportvereinen inne und sind 

im Alltagshandeln der Funktionsträger*innen der Sportvereine häufig als direkte An-

sprechorganisation näher und präsenter als die Landessportbünde und Spitzenver-

bände es sein können. 

Um den Anknüpfungspunkt zu den Ergebnissen der bisherigen Erhebungen herstellen 

zu können, orientieren sich eine Reihe von Items der aktuellen Befragung SicherIm-

Sport an dem Aufbau und der Ausgestaltung des Fragebogens der Studie »Safe 

Sport«, zudem wurden neue und auf den spezifischen Landessportbund zugeschnit-

tene Items ergänzt.  

 

Im Herbst 2020 begann die konkrete Konzeption des Fragebogens. Fünf zentrale An-

satzpunkte für den Aufbau und Inhalt wurden dabei beachtet: 

1. Vergleichbarkeit mit der Studie »Safe Sport« (Rulofs et al., 2016), 

2. Stellenwert des Themas „Prävention und Intervention bei sexualisierten Grenz-

verletzungen, Belästigung und Gewalt“ in Stadt- und Kreissportbünden sowie 

Landesfachverbänden, 

3. Aktueller Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention und Interven-

tion in den beteiligten Landessportbünden, 

4. Hintergründe des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfalls/Vorfalls und 

5. Möglichkeit der Erstellung und Einbindung von länderspezifischen Fragen. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Überlegungen wurde die Ausformulierung 

und Strukturierung des Fragebogens vorgenommen und dieser im Januar 2021 den 

teilnehmenden Landessportbünden vorgelegt. Im Anschluss daran hatten die Lan-

dessportbünde die Möglichkeit, spezifische Veränderungsvorschläge zu formulieren 

sowie länderspezifische Korrekturen, Anmerkungen und Hinweise einzubringen und 

Ansprechpersonen für die E-Mail-Anschreiben zu benennen.  

In seiner Endfassung wies der Fragebogen folgende Struktur auf: 

A) Allgemeine Angaben zum Bund/Verband (Geschäftsstelle und Vorstand) (A.1-

A.2), 

B) Angaben zur Ansprechperson für „Prävention und Intervention bei sexualisier-

ten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ und deren strukturellen Ver-

ankerung (B.11-B.15), 
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C) Allgemeine Fragen zum Stellenwert des Themas „Prävention und Intervention 

bei sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ in den Kreisen 

und Verbänden (C.1), 

D) Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt 

(D.1), 

E) Unterstützung für Mitgliedsvereine in der Stadt/im Kreis/im Verband (E.1-E.4), 

F) Kooperationen und Netzwerk zum Themenfeld für „Prävention und Intervention 

bei sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ (F.1-F.2), 

G) Intervention bei sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt 

(G.1-G.4) und 

H) Hintergründe des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfalls/Vorfalls (H.1-

H.12). 

 

In den Abschnitten C) und D) gab es für die Landessportbünde die Möglichkeit länder-

spezifische Fragestellungen zu ergänzen. Vier Landessportbünde haben dieses „Zu-

satzangebot“ in Anspruch genommen und unter dem Abschnitt C) abgefragt, welche 

spezifischen Maßnahmen/Materialien der jeweiligen Landessportbünde in den Sport-

kreisen bzw. Fachverbänden bekannt sind und dort auch genutzt werden. Der Lan-

dessportbund in Hessen nutzte die Befragung zudem, um unter Abschnitt D) noch eine 

differenzierte Rückmeldung zu dem länderspezifischen Modellprojekt der Sportjugend 

Hessen zum Thema „Kindeswohl“ zu erhalten. 

Für die Erhebung wurde ein Ethik-Votum bei der Ethikkommission der Bergischen Uni-

versität Wuppertal beantragt. Der Antrag wurde positiv beschieden, d.h. aus Sicht der 

Ethikkommission wurde die Untersuchung als unbedenklich eingestuft.  

Der Fragebogen wurde mit Hilfe der Onlineumfrage-Applikation „Lime Survey“ erstellt 

und auf einem Server im Rechenzentrum der Bergischen Universität Wuppertal hinter-

legt. Alle teilnehmenden Organisationen konnten über einen Zugangsschlüssel auf 

den Fragebogen zugreifen. Die Anforderungen des Datenschutzes wurden dabei um-

fassend beachtet. 

 

Tabelle 1 Durchführung der Online-Befragung SicherImSport im Jahr 2021 (Modul 2) 

 
Datum Versand 

E-Mails 

Datum 
1. Erinnerungs- 

schreiben 

Datum 
2. Erinnerungs- 

schreiben 

Sportkreise in Hessen 23.03.2021 14.04.2021 ab 14.06.2021 

Fachverbände in Hessen 23.03.2021 14.04.2021 ab 14.06.2021 

 

Am 23.03.2021 startete die Online-Befragung mit dem Versand der E-Mails an die 

Sportkreise sowie Fachverbänden in Hessen (vgl. Tabelle 1). Nach etwa drei Wochen 

Laufzeit erfolgte ein Erinnerungsschreiben zur Erhöhung der Rücklaufquote. Ab dem 
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14.06.2021 wurde noch eine zweite Erinnerungsrunde vorgenommen. Die Umfrage 

hatte insgesamt eine Laufzeit von fast vier Monaten und wurde am 07.07.2021 offiziell 

beendet. 

Insgesamt kann der Rücklauf zur Onlinebefragung aus quantitativer als sehr gut be-

zeichnet werden. In Hessen wurden insgesamt 23 Sportkreise angeschrieben. Von 19 

Kreisen wurden im Rahmen des Befragungszeitraums auswertbare Fragebögen zu-

rückgeschickt, dies entspricht einer Quote von 83%. Deutlich geringer ist der Rücklauf 

bei der Befragung der Fachverbände ausgefallen. Hier haben von den insgesamt 69 

angeschriebenen Verbänden 36 einen verwertbaren Fragebogen abgeschickt. Dies 

entspricht einer Rücklaufquote von 52%. (vgl. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2 Teilnahmequoten der Befragungen in den Sportkreisen sowie Fachverbänden 

 Anzahl Gesamt 
Anzahl der beant-

worteten 
Fragebögen 

Rücklauf 

Sportkreise Hessen 23 19 83% 

Fachverbände Hessen 69 36 52% 

 

 

3 Ergebnisse für die Sportkreise Hessen 
 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Befragung der Sportkreise in 

Hessen dargestellt. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich dabei an der Struk-

tur des Fragebogens. Da nicht alle Verbände jede Frage der Erhebung beantwortet 

haben, liegen Schwankungen in den Gesamtzahlen der Antworten vor. Das Gesamt 

N der vorliegenden Antworten wird jeweils angegeben. 

 

3.1 Angaben zur Ansprechperson für die Prävention sexualisierter Gewalt 

und strukturellen Verankerung im Sportkreis (B.1-B.15) 
 

In Tabelle 3 sind die Rahmendaten, die strukturelle Verankerung und die Ressourcen 

der Ansprechperson für Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und 

Gewalt aufgeführt. In 63% der befragten Sportkreise ist eine Ansprechperson vorhan-

den. Diese Person ist im Durchschnitt 49 Jahre alt. Frauen haben diese Position deut-

lich häufiger (83%) als Männer (17%) inne. Zwei Drittel (67%) der Ansprechpersonen 

führen ihre Tätigkeit ehrenamtlich mit einer Aufwandsentschädigung durch. In jeweils 

17% der Sportkreise wird die Tätigkeit der Ansprechperson entweder hauptberuflich 

oder ehrenamtlich ohne Bezahlung ausgeführt. Mit jeweils 45% wird angegeben, dass 

die Ansprechperson Mitglied im Vorstand ist bzw. Mitglied in der Sportjugend. In 18% 

der Sportkreise ist die Ansprechperson Bildungsbeauftragte*r. Weiterhin wird 
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angegeben, dass die Ansprechperson in jeweils einem Fall Mitglied der Geschäftsfüh-

rung, Sachbearbeiter*in oder Referent*in ist. Auch hat in einem Fall die Ansprechper-

son keine weitere Funktion. Die Position der Ansprechperson ist seit durchschnittlich 

drei Jahren vorhanden. Die Tätigkeit als Ansprechperson wird allerdings bereits seit 

sechs Jahren ausgeführt. Bei der Hälfte der Sportkreise hat die Ansprechperson fach-

liche Vorerfahrung vor Aufnahme der Tätigkeit. Weiterhin haben in 83% der Sport-

kreise die Ansprechperson an Ausbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen teilgenom-

men. 42% der Sportkreise haben eine schriftlich festgelegte Beschreibung der Aufga-

ben für die Ansprechperson. 

Im Vergleich zu den Hauptbefunden des Gesamtberichtes (Rulofs et al., 2022a, Ta-

belle 38) zeigen sich nur in einigen Teilaspekten erwähnenswerte Unterschiede. So ist 

z.B. die Position der Ansprechperson in den Sportkreisen deutlich häufiger ehrenamt-

lich und weniger hauptberuflich tätig (in den Stadt- und Kreissportbünden der Gesamt-

studie 72% hauptberuflich vs. in den Sportkreisen in Hessen 17%). Die Position der 

Ansprechperson ist in den Hessener Sportkreisen zudem vergleichsweise kurz vor-

handen (5 Jahre in der Gesamtstudie vs. 3 Jahre in Hessen). Allerdings sind die in 

Hessen beschäftigten Personen aber schon länger in diesem Themenbereich tätig. 

Dies mag daran liegen, dass die Aufgaben bereits vorher ausgeübt wurden, aber die 

formale Benennung der Position dann erst später erfolgte oder dass die Ansprechper-

sonen bereits in anderen Verbänden in der Position gearbeitet hatten. Auffallend ist 

zudem, dass es in den Sportkreisen Hessen deutlich häufiger festgelegte Aufgaben-

beschreibungen für die Ansprechpersonen gibt (42% in Hessen vs. 27% in der Ge-

samtstudie).  

 

Tabelle 3 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson für 
Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Sportkreisen, 
Teil I  

B.1: Ansprechperson für Prävention sexua-
lisierter Gewalt vorhanden (N=19) 

63% (12) 

B.3: Durchschnittliches Alter (N=12) 49 Jahre 

B.4: Geschlecht (N=12) 83% (10) weiblich 17% (2) männlich 

B.5: Form der Tätigkeit* (N=12):  

ehrenamtlich mit Aufwandsentschädi-
gung 

67% (8) 

hauptberuflich 17% (2) 

ehrenamtlich ohne Bezahlung 17% (2) 

B.6 Funktion im Sportkreis* (N=11):  

Mitglied des Vorstandes 45% (5) 

Mitglied der Sportjugend 45% (5) 

Bildungsbeauftragte*r im Sportkreis 18% (2) 

Mitglied der Geschäftsführung 9% (1) 

Sachbearbeiter*in 9% (1) 
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Tabelle 3 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson für 
Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Sportkreisen, 
Teil I  

Referent*in 9% (1) 

Ohne weitere Funktion 9% (1) 

Mitglied des Präsidiums 0% (0) 

Frauen-/Gleichstellungs-Beauftragte*r 0% (0) 

Ethik-Beauftragte*r 0% (0) 

Sonstige Funktion 0% (0) 

B.7: Position einer Ansprechperson vorhan-
den seit durchschnittlich (N=12): 

3 Jahren 

B.8: durchschnittliche Dauer der Tätigkeit 
als Ansprechperson (N=12) 

6 Jahren 

B.9: Die Ansprechperson hat fachliche Vor-
erfahrungen vor Aufnahme der Tätigkeit ge-
habt (N=12) 

50% (6) 

B.10: Die Ansprechperson hat an Ausbil-
dungs-/Qualifizierungsmaßnahmen teilge-
nommen (N=12) 

83% (10) 

B.11: Schriftlich festgelegte Beschreibung 
der Aufgaben vorhanden (N=12)  

42% (5) 

Anm.: *Aufgrund von Mehrfachnennungen und Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter 
nicht genau bei 100 
 

Weiterhin wurde abgefragt, ob neben den Ansprechpersonen noch weitere Personen 

im Bereich Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt ar-

beiten (vgl. Tabelle 4). In knapp drei Fünftel (58%) der befragten Sportkreise arbeitet 

nur die Ansprechperson im Bereich Prävention sexualisierter Gewalt. Zudem ist ledig-

lich in 16% (N=3) der Sportkreise ein spezifisches Gremium bzw. eine Arbeitsgruppe 

vorhanden. Wenn eine Arbeitsgruppe vorhanden ist, haben alle Sportkreise interne 

Mitglieder aus der Geschäftsstelle oder dem Vorstand in diese Arbeitsgruppe berufen. 

In jeweils zwei Dritteln der befragten Kreise arbeiten in dem Gremium zudem externe 

Mitglieder aus Fachberatungsstellen zu Gewalt und Kinderschutz sowie externe Mit-

glieder aus dem Bereich der allgemeinen Kinder- und Jugendhilfe mit. In einem Fall 

sind Mitglieder aus Vereinen in dem Gremium vertreten. Das Thema „Prävention se-

xualisierter Gewalt“ ist bei fast der Hälfte (47%) der Kreise federführend in der Sport-

jugend verankert. In einem Drittel ist das Thema federführend im Erwachsenenbereich 

verankert und bei einem Fünftel sowohl im Erwachsenenbereich als auch in der Sport-

jugend. 16% der Sportkreise besitzen einen spezifischen finanziellen Etat. Die Höhe 

der finanziellen Mittel beträgt im Durchschnitt für das Jahr 2020 1.500€.  

Im Vergleich zu den Gesamtergebnissen zeigen sich im Hinblick auf die Arbeitsgre-

mien zum Thema kaum nennenswerte Unterschiede (Rulofs et al., 2022a; Tabelle 39). 
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Tabelle 4 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson für 
Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Sportkreisen, 
Teil II  

B.12: Personen, die im Sportkreis im Be-
reich Prävention sexualisierter Gewalt ar-
beiten (N=12) 

Nur die Ansprech-per-
son 

58% (7) 

Die Ansprechperson 
und weitere 

42% (5) 

B.13: spezif. Arbeitsgruppe/-gremium vor-
handen (N=19) 

16% (3) 

davon:* 

Interne Mitglieder aus der Geschäfts-
stelle/dem Vorstand 100% (3) 

Externe Mitglieder aus Fachberatungs-
stellen zu Gewalt und Kinderschutz 67% (2) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der allg. Kinder- und Jugendhilfe 67% (2) 

Mitglieder aus Vereinen 
33% (1) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der Polizei, Strafverfolgung, Recht 0% (0) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der Wissenschaft 0% (0) 

Sonstiges 
33% (1) 

B.14: Thema „Prävention sexualisierter Ge-
walt“ ist in der Sportjugend verankert 
(N=19) 

Ja, federfüh-
rend in der 

Sportjugend 

Nein, feder-
führend nur 

im Erwachse-
nenbereich 

Sowohl im Er-
wachsenen-
bereich als 
auch in der 
Sportjugend 

 47% (9) 32% (6) 21% (4) 

B.15: spezif. Finanz-Etat vorhanden (N=19) 16% (3) 

Höhe der finanziellen Mittel im Durch-
schnitt (für das Jahr 2020) 

1.500€ 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

3.2 Allgemeine Fragen zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ im 

Sportkreis (C.1) 
 

Um die Verbandskultur und den Stellenwert der Prävention sexualisierter Grenzverlet-

zungen, Belästigung und Gewalt in den Landesfachverbänden zu erheben, erhielten 

die Teilnehmenden der Befragung verschiedene Aussagen zur Relevanz von Gewalt-

prävention, Chancengleichheit, Umgang mit Vielfalt und der Prävention sexualisierter 

Gewalt. Mithilfe einer fünfstufigen Skala von „trifft voll zu“ (1) bis „trifft gar nicht zu“ (5) 

gaben die Befragten an, inwieweit die Aussagen auf ihren Verband zutreffen. In Ta-

belle 5 wurden die Prozentwerte der Zustimmung zu „trifft voll zu“ und „trifft eher zu“ 

aufsummiert. Alle befragten Sportkreise stimmen den beiden Aussagen zu, dass in 

dem Sportkreis allgemein Wert auf Gewaltprävention und ein faires Miteinander gelegt 
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wird und das in dem Sportkreis Wert auf soziale Vielfalt wertgelegt wird und das Prinzip 

der Chancengleichheit für alle verfolgt wird. Jeweils vier Fünftel der Kreise stimmen 

den Aussagen zu, dass die Prävention sexualisierter Gewalt ein relevantes Thema für 

die Sportkreise ist, dass allen Verantwortlichen im Sportkreis wichtig ist, eine Kultur 

der Achtsamkeit in Bezug auf sexualisierte Gewalt zu pflegen sowie dass in dem Sport-

kreis offen über präventive Maßnahmen gesprochen wird. Drei Viertel (74%) stimmen 

der Aussage zu, dass in dem Sportkreis auf grenzüberschreitendes Verhalten und ent-

sprechende Beschwerden unmittelbar und konsequent reagiert wird. In 68% der Sport-

kreise erhalten die Mitarbeitenden, die sich für die Prävention sexualisierter Gewalt 

einsetzen, dafür Anerkennung und Wertschätzung. 58% setzten sich aktiv gegen se-

xualisierte Gewalt ein und verfügen über fundierte Kenntnisse zur Vorbeugung von 

sexualisierter Gewalt (vgl. Tabelle 3). 

 

Tabelle 5 Einschätzungen zur Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und 
Gewalt in den Sportkreisen Hessen, N=19 [Skala von „trifft voll zu“ (1) bis „trifft gar nicht zu“ 
(5) ] 

C.1: Einschätzungen zur Prävention (N=19) Zustimmung* 
(1 und 2) 

Mittelwert** 
(Skala 1-5) 

In unserem Sportkreis legen wir allgemein 
Wert auf Gewaltprävention und ein faires 
Miteinander. 

100% (19) 1.1 

In unserem Sportkreis legen wir Wert auf 
soziale Vielfalt und verfolgen das Prinzip 
der Chancengleichheit für alle. 

100% (19) 1.3 

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein 
relevantes Thema für Sportkreise. 

79% (15) 1.9 

In unserem Sportkreis ist es allen Verant-
wortlichen wichtig, eine Kultur der Achtsam-
keit in Bezug auf sexualisierte Gewalt zu 
pflegen. 

79% (15) 1.7 

In unserem Sportkreis wird über sexuali-
sierte Gewalt und präventive Maßnahmen 
offen gesprochen. 

79% (15) 2.1 

In unserem Sportkreis wird auf grenzüber-
schreitendes Verhalten und entsprechende 
Beschwerden unmittelbar und konsequent 
reagiert. 

74% (14) 1.8 

In unserem Sportkreis erhalten die Mitarbei-
tenden, die sich für die Prävention sexuali-
sierter Gewalt einsetzen, dafür Anerken-
nung und Wertschätzung. 

68% (13) 2.3 

Unser Sportkreis setzt sich aktiv gegen se-
xualisierte Gewalt im Sport ein. 

58% (11) 2.4 

Unser Sportkreis verfügt über fundierte 
Kenntnisse zur Vorbeugung von sexuali-
sierter Gewalt. 

58% (11) 2.4 

Anm.: *Es werden hier die Prozentwerte der Zustimmung zu „trifft voll zu“ (1) und „trifft eher zu“ (2) 
summiert, **Skala von „trifft voll zu“ (1) bis „trifft gar nicht zu“ (5) 
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Im Vergleich zum Gesamtbericht (Rulofs et al., 2022a, Tabelle 40) entsprechen die 

hier für Hessen erzielten Zustimmungswerte größtenteils dem Gesamtergebnis. Nur 

der Aussage „unser Sportkreis setzt sich aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport 

ein“ wird erkennbar seltener (-10%-Punkte) zugestimmt. 

 

3.2.1 Bekanntheitsgrad und Nutzung von Materialien zum Thema Prävention 
sexualisierter Gewalt (C.3) 

 

In den letzten Jahren wurden durch den Landessportbund Hessen bereits einige Ma-

terialien und Aktionen zur Prävention sexualisierter Gewalt entwickelt bzw. angewandt. 

Im Rahmen der Befragung wurde abgefragt, ob a) diese Materialien und Aktionen den 

Sportkreisen bekannt sind und b) ob diese auch bereits schon durch die Kreise ange-

wandt worden sind. In Tabelle 6 werden die Materialien in absteigender Reihenfolge 

angegeben, welche den Sportkreisen in Hessen bekannt sind. Insgesamt zeigt sich 

ein hoher Bekanntheitsgrad der vierzehn aufgelisteten Materialien. So sind sieben der 

vierzehn Materialien bei über 90% der Sportkreise bekannt. Einen Bekanntheitsgrad 

von 100% haben die folgenden Materialien: Verhaltenskodex für alle ehrenamtlich und 

hauptberuflich tätigen Mitarbeiter*innen sowie Übungsleiter*innen im hessischen 

Sport, Informationsseite der Sportjugend Hessen „Kindeswohl im Sport“, Vorlagen zur 

Beantragung und Dokumentation des erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses“ 

und die Homepage des lsbh „Für Kindeswohl – gegen sexuellen Missbrauch“. Jeweils 

94% der Sportkreise kennen die Anlaufstelle/Beratung in Verdachtsfällen sowie in kon-

kreten Fällen für Vereine und Betroffene, die Schulungs- und Qualifizierungsangebote 

zum Kindeswohl/Prävention sexualisierter Gewalt im Sport sowie die Beratung zu Prä-

ventionsmaßnahmen im Sportkreis, Verband und Verein. Die Broschüre „Starke Spiele 

– Starke Kinder“ Spielesammlung für das Kinder- und Jugendtraining ist hingegen nur 

72% der Sportkreise bekannt (vgl. Tabelle 6).  

Die Kreise haben die angesprochenen Materialien jedoch bisher sehr unterschiedlich 

in der Praxis angewendet. So wurden die folgenden zwei Materialien von über 90% 

der Sportkreise bereits genutzt: 94% der Sportkreise verwenden den Informationsseite 

der Sportjugend Hessen „Kindeswohl im Sport“. 88% wenden den Verhaltenskodex 

für alle ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen Mitarbeiter*innen sowie Übungslei-

ter*innen an. Bei den restlichen Materialien liegt der Anwendungsgrad ca. 20 bis 30 

Prozentpunkte unter dem Bekanntheitsgrad. Das Modellprojekt Kindeswohl im Sport 

– Schützen/Fördern/Beteiligen in Sportkreisen und Vereinen wurde bisher nur von 

41% und die Broschüre „Starke Spiele – Starke Kinder“ Spielesammlung für das Kin-

der- und Jugendtraining von 35% der Sportkreise in Anspruch genommen. 
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Tabelle 6 Materialien, die den Sportkreisen bekannt sind und genutzt werden 

C.3: Materialien (N=15-18) Material ist  
bekannt 

Material wird  
genutzt 

Verhaltenskodex für alle ehrenamtlich 
und hauptberuflich tätigen Mitarbei-
ter*innen sowie Übungsleiter*innen im 
hessischen Sport 

100% (18) 88% (15) 

Informationsseite der Sportjugend Hes-
sen „Kindeswohl im Sport“ 

100% (18) 94% (16) 

Vorlagen zur Beantragung und Doku-
mentation des erweiterten polizeilichen 
Führungszeugnisses 

100% (18) 77% (13) 

Homepage des lsbh „Für Kindeswohl – 
gegen sexuellen Missbrauch“ 

100% (18) 59% (10) 

Anlaufstelle/Beratung in Verdachtsfäl-
len sowie in konkreten Fällen für Ver-
eine und Betroffene (ggf. anonym)  

94% (17) 59% (10) 

Schulungs- und Qualifizierungsange-
bote zum Kindeswohl/Prävention sexu-
alisierter Gewalt im Sport 

94% (17) 71% (12) 

Beratung zu Präventionsmaßnahmen 
im Sportkreis, Verband und Verein 
(z.B. Qualifizierung, Prozess erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis) 

94% (17) 59% (10) 

Ansprechperson der Sportjugend/des 
Landessportbundes für Kindeswohl im 
Sport/sexuelle Gewalt 

89% (16) 77% (13) 

Information „Handlungsleitfaden bei 
Verdacht oder konkretem Vorfall“ 

89% (16) 65% (11) 

Information „Grundhaltungen für Trai-
ner*innen“ 

88% (14) 67% (10) 

Seminar für Ansprechpartner*innen 
Kindeswohl im Verein 

88% (15) 63% (10) 

Info-Flyer Kindeswohl im Verein 83% (15) 65% (11) 

Modellprojekt Kindeswohl im Sport – 
Schützen/Fördern/Beteiligen in Sport-
kreisen und Vereinen 

78% (14) 41% (7) 

Broschüre „Starke Spiele – Starke Kin-
der“ Spielesammlung für das Kinder- 
und Jugendtraining (Tipps 15) 

72% (13) 35% (6) 
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3.3 Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention sexualisierter 

Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt (D.1) 

 

Der folgende Themenblock „Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention 

sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ beinhaltet 26 Maßnahmen 

zur Prävention sexualisierter Gewalt, welche in der Fachliteratur als Schutzmaßnah-

men empfohlen werden. Die Antwortmöglichkeiten untergliedern sich in „Ja, vorhan-

den“, „Bisher noch nicht, aber geplant“ und in „Nein nicht vorhanden, bisher auch nicht 

geplant“. In Abbildung 1 werden die bereits umgesetzten Präventionsmaßnahmen mit 

dem höchsten Prozentwert abfallend zur Maßnahme mit dem niedrigsten Prozentwert 

aufgelistet. Folgende Ergebnisse lassen sich abzeichnen: Im Schnitt werden von den 

Sportkreisen 6,9 Maßnahmen umgesetzt. Im Vergleich zum Gesamtbericht (Rulofs et 

al., 2022a, S. 108) – hier wurden im Schnitt 9,5 Maßnahmen umgesetzt – liegt somit 

die „Umsetzungsquote“ in Hessen niedriger. Die Präventionsmaßnahme, die mit 83% 

am häufigsten umgesetzt wurde, ist die Einschaltung einer externen Beratungsstelle 

in einem Verdachtsfall/Vorfall. 61% der befragten Sportkreise weisen zudem darauf 

hin, bei welcher externen Stelle Betroffene sexualisierter Gewalt Rat und Unterstüt-

zung finden können. Bei der Hälfte der Befragten (53%) ist die Vorlage eines erweiter-

ten Führungszeugnisses für ehrenamtliche Mitarbeitende bereits implementiert. Je-

weils 44% der befragten Sportkreise geben an, Leitlinien oder einen Verfahrensplan 

zum Umgang mit Verdachtsfällen/Vorfällen implementiert zu haben, oder den Kontakt 

zu Ansprechpersonen zu sexualisierter Gewalt sichtbar gemacht zu haben sowie das 

Thema in der Aus-/Fort-/Weiterbildung konzeptionell verankert zu haben. Bei jeweils 

zwei Fünftel (39%) der Sportkreise besteht zwischen dem Sportkreis und dem örtlichen 

Jugendamt eine Vereinbarung, ist die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungserklä-

rung vorhanden und der Schutz vor sexualisierter Gewalt Bestandteil der Satzung, so-

wie regelmäßige Informationen über die Präventionsmaßnahmen gegeben. Deutlich 

seltener werden bisher z.B. eine „Risikoanalyse zum Auftreten sexualisierter Gewalt“ 

durchgeführt, ein „übergeordnetes Präventionskonzept zu verschiedenen Formen von 

Gewalt“ erstellt und „Kinder und Jugendliche in die Entwicklung von Präventionsmaß-

nahmen einbezogen“. Dies trifft jeweils nur auf jeden 9. Sportkreis zu. Bei weniger als 

10% der Kreise sind bisher die Maßnahmen „Auf Basis der Rechtsordnung können 

nach Vorfällen rechtliche Konsequenzen gezogen werden“, „Berücksichtigung des 

Themas in den Arbeitsverträgen der Mitarbeitenden“ sowie „spezifische Maßnahmen 

für Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung“ vorhanden.  

 

Einige Präventionsmaßnahmen sind auch zukünftig nicht von den Sportkreisen in der 

Umsetzung geplant. Zwei Drittel der Befragten geben z.B. an, zukünftig keine Risiko-

analyse zum Auftreten von sexualisierter Gewalt durchzuführen. Jeweils die Hälfte 

plant für die Zukunft auch nicht Kinder und Jugendliche in die Entwicklung von Prä-

ventionsmaßnahmen miteinzubeziehen, spezifische Maßnahmen zur Prävention se-

xualisierter Gewalt für Kinder und Jugendliche mit Behinderung zu entwickeln, 
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Informationen für Eltern herauszugeben oder die Prävention sexualisierter Gewalt als 

verbindlichen Inhalt in Bewerbungsgesprächen einzubauen. Allgemein bildet sich ab, 

dass von den 26 abgefragten Präventionsmaßnahmen lediglich drei Maßnahmen bis-

her bei mindestens der Hälfte der Sportkreise implementiert sind.  

Abschließend lässt sich im Vergleich zum Gesamtbericht festhalten (Rulofs et al., 

2022a, Abbildung 14), dass der Implementierungsgrad von Schutzmaßnahmen in den 

Sportkreisen in Hessen insgesamt geringer ausgeprägt ist als in der Gesamtstudie. 

Dies bezieht sich vor allem auf den Einsatz von Führungszeugnissen für Hauptamtli-

che (31% in Hessen vs. 77% insgesamt).  
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Welche der folgenden Präventionsmaßnahmen sind in ihrem Sportkreis vorhanden? 
 

 

24%

31%
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Die Prävention sexualisierter Gewalt ist verbindlicher Inhalt von Bewerbungs- und
Einstellungsgesprächen.

Hauptberufliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind,
müssen regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Der Sportkreis hat verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen
aufgestellt (bzgl. Körperkontakt, Umkleidesituation, Trainingslager etc.).

Es wird regelmäßig über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert (z.B. durch
Newsletter, Broschüren, Flyer, Aushänge, Informationsveranstaltungen).

Der Schutz vor sexualisierter Gewalt ist Bestandteil der Satzung.

Die für den Sportkreis tätigen Funktionsträger* innen müssen eine Selbstverpflichtung
unterschreiben, die sich auch auf die Prävention sexualisierter Gewalt bezieht.

Zwischen dem Sportkreis und dem örtlichen Jugendamt besteht eine Vereinbarung
(z.B. nach § 8a Abs. 4 oder §72a Abs. 2 u. 4 des SGB VIII).

Das Thema ist in der Aus-/Fort-/Weiterbildung konzeptionell verankert.

Es ist sichtbar, wer im Sportkreis bei Fragen zu sexualisierter Gewalt oder bei
Verdachtsfällen/Vorfällen kontaktiert werden kann.

Es existieren Leitlinien/Empfehlungen oder ein Verfahrensplan zum Umgang mit
Verdachtsfällen/ Vorfällen sexualisierter Gewalt.

Für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig
sind, ist geregelt, wann sie ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

Wir weisen darauf hin, bei welcher externen/unabhängigen Stelle Betroffene
sexualisierter Gewalt Rat und Unterstützung finden können.

Wenn uns in der Geschäftsstelle Verdachtsfälle/Vorfälle zur Kenntnis gebracht
werden, gewährleisten wir, dass eine externe Beratungsstelle eingeschaltet wird.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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Abbildung 1:  Präventionsmaßnahmen in den Sportkreisen Hessen (N=16-18), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht 
genau bei 100 (D.1) 
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Es gibt spezifische Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung.

In den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter*innen des Sportkreises ist das Thema 
„Prävention sexualisierter Gewalt“ berücksichtigt.

Auf Basis der Rechtsordnung können nach Vorfällen sexualisierter Gewalt rechtliche
Konsequenzen gezogen werden (z.B. arbeitsrechtliche Konsequenzen).

Kinder und Jugendliche werden in die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen (z.B.
Verhaltensregeln) einbezogen.

Es gibt ein schriftliches übergeordnetes Präventionskonzept zu Gewalt, das
verschiedene Formen von Gewalt berücksichtigt.

Es gibt in unserem Sportkreis eine Risikoanalyse zum Auftreten sexualisierter Gewalt.

Es besteht Kontakt zu einem Rechtsbeistand, der im Falle eines
Verdachtsfalls/Vorfalls den Sportkreis rechtlich beraten kann.

Die für den Sportkreis tätigen Personen (Mitarbeiter*innen, Trainer*innen,
Übungsleiter*innen) werden regelmäßig zum Thema geschult.

Es gibt ein spezifisches schriftliches Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt im
Sportkreis.

Es gibt Informationen für Eltern zur Prävention sexualisierter Gewalt.

Es gibt Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins für Mädchen und Frauen mit
oder mit drohender Behinderung.

Es gibt Angebote zur Stärkung der Selbstbehauptung von Kindern und Jugendlichen.

Es existiert ein Konzept zur Aufarbeitung von Vorfällen zu sexualisierter Gewalt, die
innerhalb des Sportkreises stattgefunden haben.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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3.3.1 Modellprojekt der Sportjugend Hessen zum Thema Kindeswohl (D.2) 
 

Zusätzlich wurden die Sportkreise nach dem Modellprojekt der Sportjugend Hessen 

zum Thema Kindeswohl befragt (vgl. Tabelle 7). 28% der Befragten geben an, am 

Modellprojekt „Kindeswohl im Sport – Schützen/Fördern/Beteiligen“ der Sportjugend 

Hessen teilzunehmen. Die Mehrheit (72%) gibt jedoch an, nicht am Modellprojekt teil-

zunehmen.  

 

Tabelle 7 Modellprojekt der Sportjugend Hessen 

D.2: Nimmt Ihr Sportkreis an dem 
Modellprojekt „Kindeswohl im Sport 
– Schützen/Fördern/Beteiligen“ der 
Sportjugend Hessen teil? (N=18) 
 

a: Ja b: Nein c: Weiß nicht 

 28% (5) 72% (13) 0% (0) 

 

3.4 Unterstützung für Mitgliedsvereine im Sportkreis (E.1-E.4) 
 

Im folgenden Abschnitt wurden die Sportkreise gefragt, welche Angebote zur Präven-

tion an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der sexualisierten Grenzverletzungen, 

Belästigungen und Gewalt herangetragen werden (vgl. Abbildung 2). Die abgefragten 

Items setzen sich aus Maßnahmen zur Unterstützung im Bereich der Qualifizierung 

von zuständigem Fachpersonal, der Beratung sowie weitere Informations- und Unter-

stützungsangebote zusammen. Insgesamt wurden 15 Items abgefragt, wobei sich die 

Antwortmöglichkeiten auf „Ja, (wird angeboten)“, „Bisher noch nicht (angeboten), aber 

geplant“ und auf „Nein (nicht angeboten) und auch nicht geplant“ beziehen. 

Am häufigsten werden Schulungs-/Informationsangebote für Vereine (72%) sowie In-

formationen über die Kontaktmöglichkeiten zu Beratungsstellen (71%) herangetragen. 

Darauf folgen mit jeweils 67% der Ehren-/Verhaltenskodex für Vereinsmitarbeitende 

sowie die Beratung der Vereine bei Problemen/Verdachts-/Vorfällen im Bereich der 

sexualisierten Gewalt. Rund drei Fünftel (61%) der Befragten bietet Informationen über 

Prävention sexualisierter Gewalt auf der Website an. Weniger als 30% der Sportkreise 

bieten Unterstützung bei der Durchführung einer Risikoanalyse, Schulungs- bzw. In-

formationsangebote für Kinder und Jugendliche sowie solche für Eltern. Die letztge-

nannten Angebote sind bei der Hälfte der Befragten auch zukünftig nicht als Angebote 

geplant.  

 

Weiterhin werden die Maßnahmen abgebildet, die die Sportkreise den Vereinen emp-

fehlen (vgl. Abbildung 3). Am häufigsten (89%) wird den Vereinen die Unterzeichnung 

einer Selbstverpflichtungserklärung für Übungsleitende und Trainer*innen empfohlen 

(vgl. Abbildung 3). Mit 83% werden regelmäßige Fortbildungen/Schulungen für die Mit-

arbeitenden empfohlen. Erweiterte Führungszeugnisse werden für hauptamtliche Mit-

arbeitende bei 78% und für Ehrenamtliche bei 72% empfohlen. Die Hälfte empfiehlt 
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den Vereinen ein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt zu entwickeln. 

44% geben an, den Vereinen die Benennung einer Ansprechperson zu empfehlen. Am 

wenigsten empfohlen werden die Angebote zur Selbstbehauptung und Stärkung der 

Kinderrechte für Kinder und Jugendliche (17%). Allerdings geben 61% an, diese Maß-

nahme als Empfehlung geplant zu haben (vgl. Abbildung 3). 
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Welche der folgenden Angebote/Unterstützungen werden durch Ihren Sportkreis an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der Prävention sexuali-
sierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt herangetragen? 

 
Abbildung 2: Angebote/Unterstützungen, die durch die Sportkreise Hessen an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der Prävention sexualisierter 
Gewalt herangetragen werden (N=17-18), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 (E.1) 
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Schulungs-/Informationsangebote für Kinder u. Jugendliche.

Schulungs-/Informationsangebote für Eltern.

Unterstützung bei der Durchführung einer Risikoanalyse in den Vereinen.

Exemplarischer Handlungsleitfaden zur Intervention für Vereine.

Qualifizierung von Ansprechpersonen im Bereich PSG/Kindeswohl in den Vereinen.

Unterstützung beim Erstellen eines vereinseigenen Schutzkonzeptes.

Beratung für Vereinsmitglieder, die von sexualisierter Gewalt/Kindeswohlgefährdung
betroffen sind oder dazu Fragen haben.

Exemplarisches/r Schutzkonzept /Handlungsleitfaden zur Prävention für Vereine.

Vorgaben/Empfehlungen zum Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen.

Schulungs-/Informationsangebote für Trainer*innen/ÜL.

Informationen zu PSG/Kindeswohl auf der Website/Homepage des Sportkreises.

Beratung der Vereine bei Problemen/Verdachts-/Vorfällen im Bereich der
sexualisierten Gewalt/Kindeswohlgefährdung.

Ehren-/Verhaltenskodex für Vereinsmitarbeitende.

Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Beratungsstellen.

Schulungs-/Informationsangebote für Vereine.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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Der Sportkreis empfiehlt den Vereinen, dass... 

 
Abbildung 3: Konkrete Empfehlungen, die die Sportkreise Hessen an die Vereine im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt weitergeben 
(N=18), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 (E.2)
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...Angebote zur Selbstbehauptung und Stärkung der Kinderrechte für Kinder und
Jugendliche gemacht werden.

...die Vereine eine Ansprechperson zur Prävention sexualisierter
Gewalt/Kindeswohlgefährdung benennen.

...die Vereine ein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter
Gewalt/Kindeswohlgefährdung entwickeln.

...die Vereine sich mit Fragen u. Problemen zum Thema an den Sportkreis wenden.

...regelmäßig über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert wird (z.B. durch
Broschüren, Flyer, Aushänge, Informationsveranstaltungen).

...für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig
sind, geregelt ist, wann sie ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

...es verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gibt (z.B. in
Bezug auf Körperkontakt, Umkleidesituationen, Trainingslager etc.).

...hauptberufliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind,
regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

...Mitarbeiter*innen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen regelmäßig zum Thema
fortgebildet/geschult werden.

...die Übungsleiter*innen und Trainer*innen eine Selbstverpflichtung (z.B. Ehren-
/Verhaltenskodex) unterschreiben, die sich auch auf die Prävention sexualisierter

Gewalt/Kindeswohlgefährdung bezieht.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant



 

 20 

Zuletzt wurden die Sportkreise nach der Art der Informationsangebote über die Prä-

vention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt befragt (vgl. Ta-

belle 8).   

Bei allen 18 Sportkreisen sind Informationsmaterialien über die Prävention sexualisier-

ter Gewalt vorhanden. Die Informationsmaterialien gliedern sich wie folgt: 83% der 

Sportkreise verweisen auf ihrer Internetseite auf die Informationsangebote. Bei 78% 

werden die Informationen in Aus-/Fort-/Weiterbildungen des Sportkreises weitergege-

ben. Informationsveranstaltungen werden bei 67% der Sportkreise organisiert. Die 

Hälfte gibt Informationsbroschüren/-materialien der dsj/des DOSB/ der Sportjugend/ 

des Landessportbundes heraus. In jeweils 44% werden die Informationen in Form von 

Aus-/Fort-/Weiterbildungen in Kooperation mit externen Partnern angeboten. Eigene 

Informationsbroschüren haben nur 11% der befragten Sportkreise.  
 

Tabelle 8 Art der Informationsangebote der Sportkreise über die Prävention sexualisierter 
Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt  

E.4: Informationsangebote über die Prävention sexua-
lisierter Gewalt (N=18): 

Informationsmaterial vorhanden: 

 Ja  
100% (18) 

Nein 
0% (0) 

 davon:*  

Internetseiten des Sportkreises 83% (15) 

Aus-/Fort-/Weiterbildung des Sportkreises 78% (14) 

Informationsveranstaltung des Sportkreises 67% (12) 

Informationsbroschüre/-materialien der dsj/des 
DOSB/des Sportjugend/des lsbh 

50% (9) 

Aus-/Fort-/Weiterbildung in Kooperation mit exter-
nen Partnern 

44% (8) 

Newsletter/Rundschreiben 44% (8) 

Eigene Informationsbroschüre 11% (2) 

Sonstiges 17% (3) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

3.5 Kooperation und Netzwerk zum Themenfeld „Prävention sexualisierter 

Gewalt“ (F.1-F.2) 
 

In der folgenden Abbildung werden die Organisationen aufgelistet, von denen die 

Sportkreise Unterstützung bezüglich der Prävention sexualisierter Gewalt erhalten. 

Alle Befragten geben an, Unterstützung von dem Landessportbund/ der Sportjugend 

zu erhalten. 82% erhalten zudem Unterstützung vom örtlichen Jugendamt. Über zwei 

Drittel geben an, vom DOSB/dsj Unterstützung zu erhalten. Knapp über die Hälfte er-

hält Unterstützung von der Sportjugend im eigenen Sportkreis. 29% der Befragten er-

halten Unterstützung von einer spezifischen Fachberatungsstelle zu sexualisierter Ge-

walt. Weniger häufig werden Institutionen wir der Kinderschutzbund bzw. 
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Opferschutzorganisationen, die Landesfachverbände oder Spitzenverbände, oder die 

Polizei als unterstützende Organisationen genannt (vgl. Abbildung 4).  

Die Angaben der Sportkreise zu den unterstützenden Organisationen in Hessen de-

cken sich weitestgehend mit den Gesamtbefunden aus anderen Bundesländern (vgl. 

Rulofs et al., 2022, Tabelle 17), weichen jedoch in Teilen etwas ab. So geben die 

Sportkreise in Hessen z.B. etwas seltener als im Gesamtsample an, von der Polizei 

Unterstützung zu erhalten (12% in Hessen vs. 24% in der Gesamtstudie). Hingegen 

nutzen die Sportkreise in Hessen etwas häufiger die Unterstützung der eigenen Sport-

jugend (53% in Hessen vs. 35% in der Gesamtstudie). 

 

Abbildung 4: Organisationen, von denen die Sportkreise Hessen Unterstützung bzgl. der 
Prävention sexualisierter Gewalt erhalten (N=18), Mehrfachnennungen waren möglich (F.1)  

 

In Tabelle 9 werden die Bereiche in denen die Sportkreise Unterstützungsbedarf zur 

Umsetzung der Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt 

haben, aufgelistet. Bei 83% der Befragten ist Unterstützungsbedarf vorhanden (vgl. 

Tabelle 9). Knapp über die Hälfte gibt an, bei der Planung und Durchführung einer 

Risikoanalyse Unterstützungsbedarf zu haben. Jeweils 40% geben an, beim Erstellen 

eines Interventionsplans und bei der Beratung zum Umgang mit Verdachts-/Vorfällen 

Unterstützung zu benötigen. Ein Drittel benötigt Hilfe bei der Planung und Durchfüh-

rung von Schulungen/Fort- und Weiterbildungen. Jeweils 27% der Befragten gibt an, 

Unterstützungsbedarf bei der Gestaltung von Informationsmaterialien sowie bei der 

Vermittlung von Kontakten/ Aufbau von Netzwerken zu haben. In 20% der Fälle wird 

Unterstützung beim Erstellen eines Schutzkonzeptes benötigt.  
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Tabelle 9 Bereiche in denen die Sportkreise Unterstützungsbedarf zur Umsetzung der Prä-
vention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt haben 

F.2: Unterstützungsbedarfe zur Umsetzung der Prä-
vention sexualisierter Gewalt (N=18): 

Unterstützungsbedarf vorhanden: 

 Ja 
83% (15) 

Nein 
17% (3) 

 davon:*  

Planung und Durchführung einer Risikoanalyse 53% (8) 

Erstellen eines Interventionsplanes 40% (6) 

Beratung zum Umgang mit Verdachts-/Vorfällen 40% (6) 

Planung und Durchführung von Schulungen/Fort- 
und Weiterbildung 

33% (5) 

Vermittlung von Kontakten/Aufbau von Netzwer-
ken 

27% (4) 

Gestaltung von Informationsmaterialien (z.B. Bro-
schüren, Leitfaden) 

27% (4) 

Erstellen eines Schutzkonzeptes 20% (3) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

3.6 Intervention bei sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Ge-
walt (G.1-G.4) 

 

Um zu erheben, ob und wie häufig die Sportkreise mit Verdachtsäußerungen oder 

Vorfällen sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt konfrontiert wer-

den, wurden die Befragten um Angaben hierzu gebeten. Dabei bezogen sich die Ant-

worten auf den in der Einleitung dargelegten weiten Begriff von sexualisierter Gewalt, 

d.h. es wurden neben Vorfällen mit Körperkontakt auch solche ohne Körperkontakt 

sowie grenzüberschreitendes Verhalten erhoben. Insgesamt gaben fünf Sportkreise 

an, dass es in den letzten 5 Jahren (seit Beginn des Jahres 2016) Verdachts- oder 

Vorfälle sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt gegeben habe. Der 

Anteil an Sportkreisen mit Verdachts-/Vorfällen liegt in Hessen etwas niedriger als in 

der Gesamtstudie (28% in Hessen vs. 41% in der Gesamtstudie). Zu berücksichtigen 

ist, dass knapp 30% der Befragten bei der Beantwortung dieser Frage unsicher waren 

(vgl. Tabelle 10). Aufgrund der insgesamt niedrigen Fallzahlen und der angegebenen 

Unsicherheiten bei der Bearbeitung des sensiblen Themas sind die folgenden Anga-

ben zu den bekannt gewordenen Fällen somit mit Vorsicht zu interpretieren. Aus die-

sem Grund verzichtet der Bericht auch im Folgenden auf Vergleiche zwischen den 

Daten aus Hessen und dem Gesamtbericht. Im Schnitt berichteten die Kreise von 1,3 

gemeldeten Fällen (pro Sportkreis) in den letzten fünf Jahren. In 80% der Fälle wurde 

das Vorkommnis schriftlich dokumentiert.  
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Tabelle 10 Angaben zu Verdachtsfällen/Vorfällen sexualisierter Grenzverletzungen, Belästi-
gung und Gewalt in Sportkreisen Hessen  

G.1: In den letzten 5 Jahren (seit Beginn des Jahres 
2016) gab es Verdachtsfälle/Vorfälle sexualisierter 
Gewalt (N=18) 

28% (5) 

G.2: Sicherheit bei der Beantwortung der Frage nach 
den letzten Verdachtsfällen/Vorfällen* (N=18): 

 

Eher sicher 39% (7) 

Sehr sicher 33% (6) 

Sehr unsicher 17% (3) 

Eher unsicher 11% (2) 

G.3: Anzahl der Verdachtsfälle/Vorfälle seit 2016 
(N=4): 

Ø 1,3 

G.4: Die Verdachtsfälle/Vorfälle wurden schriftlich do-
kumentiert (N=5):  

80% (4) 

Anm.: *Aufgrund von Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 

 
 

3.7 Hintergründe des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfalls/Vorfalls 

(H.1-H.7) 
 

Genauere Daten zu den Verdachts- bzw. Vorfällen wurden in Bezug auf den letzten 

bekannt gewordenen Vorfall erhoben. Die fünf Sportkreise, in denen es in den letzten 

Jahren einen Verdachtsfall oder Vorfall gab, haben in sehr unterschiedlichem Maße 

Auskunft über die genauen Hintergründe des Vorfalls gegeben, so dass sich die An-

zahl der vorliegenden Antworten zu den einzelnen Unterfragen deutlich unterscheiden. 

Daher wird im Folgenden jeweils eingangs hervorgehoben, von wie vielen Sportkrei-

sen Informationen zu den jeweiligen Fragen vorliegen.  

Keiner der Sportkreise konnte konkrete Informationen zum Geschlecht sowie zum Al-

ter der Person machen, die als Opfer betroffen war. Drei Sportkreise können weitere 

Angaben über die Rolle oder die Position der Betroffenen machen. In allen bekannten 

Fällen waren die Betroffenen Athlet*innen.  
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Tabelle 11 Details und Hintergründe zu den Personen, die ggfs. als Opfer betroffen waren 

Insgesamt konnten 5 Sportkreise in verschiedenen Bereichen Angaben zu den Hintergründen 
des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall/Vorfall machen. Da sich die Anzahl der vorlie-
genden Antworten zu den einzelnen Unterfragen deutlich unterscheidet, wird im Folgenden 
jeweils eingangs hervorgehoben, von wie vielen Sportkreisen Informationen zu den jeweiligen 
Fragen vorliegen.  

H.1: Personen, die ggfs. als Opfer betroffen 
waren*  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
20% (1) 

Nein 
80% (4) 

  
Insgesamt: 

 

davon männ-
lich: 

davon weib-
lich: 

 1 
Ø 1,0 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

H.1: Alter der Personen*  Informationen vorhanden: 

 Ja 
0% (0) 

Nein 
100% (5) 

 
< 14 Jahre: 14-18 Jahre: >18 Jahre: 

 0% 
(0) 

0% 
(0) 

0% 
(0) 

H.2: Die Rolle/Position der*des Betroffenen  Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

 davon:  

Athlet*in 100% (3) 

Trainer*in/Übungsleiter*in 0% (0) 

Andere Person mit Funktion in der Or-
ganisation 

0% (0) 

Person außerhalb des Vereins 0% (0) 

Vorstand, Geschäftsführung oder sons-
tiges Leitungsfunktion 

0% (0) 

Anm.: *Über die Personen, die ggfs. als Opfer betroffen waren, wurden keine Angaben zum Ge-
schlecht und zum Alter gemacht 

 

In drei der fünf Sportkreise konnten Angaben über die Personen, die den sexualisierten 

Übergriff begangen haben oder verdächtigt wurden, gemacht werden (vgl. Tabelle 12). 

Durchschnittlich war eine Person verdächtigt. In zwei Fällen konnten Angaben über 

das Geschlecht gemacht werden. In beiden Fällen waren die verdächtigten Personen 

männlich. In einem Fall liegen Informationen über das Alter der Tatverdächtigen Per-

son vor. Demnach war die tatverdächtigte Person über 18 Jahren alt.  
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Tabelle 12 Details und Hintergründe zu den Personen, die den sexualisierten Übergriff be-
gangen haben oder dessen verdächtigt wurden 

Insgesamt konnten 5 Sportkreise in verschiedenen Bereichen Angaben zu den Hintergründen 
des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall/Vorfall machen. Da sich die Anzahl der vorlie-
genden Antworten zu den einzelnen Unterfragen deutlich unterscheidet, wird im Folgenden 
jeweils eingangs hervorgehoben, von wie vielen Sportkreisen Informationen zu den jeweiligen 
Fragen vorliegen.  

H.3: Personen, die den sexualisierten Über-
griff begangen haben oder verdächtigt wur-
den*  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

  
Insgesamt: 

 

davon männ-
lich: 

davon weib-
lich: 

 3 
Ø 1,0 

67% 
(2) 

0% 
(0) 

H.3: Alter der Personen*  Informationen vorhanden: 

 Ja 
20% (1) 

Nein 
80% (4) 

 
< 14 Jahre: 14-18 Jahre: >18 Jahre: 

 0% 
(0) 

0% 
(0) 

33% 
(1) 

H.4: Die Rolle/Position der*des Verdächti-
gen/Verursacher*innen  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

 davon:  

Trainer*in oder Übungsleiter*in 67% (2) 

Vorstand, Geschäftsführung oder sons-
tige Leitungsfunktion 

33% (1) 

Person außerhalb des Vereins 0% (0) 

Andere Person mit Funktion in der Or-
ganisation 

0% (0) 

Athlet*in 0% (0) 

Anm.: *Über manche Personen, die den sexualisierten Übergriff begangen haben oder verdächtigt 
wurden, wurden keine Angaben zum Geschlecht und zum Alter gemacht 

 

Weiterhin liegen in drei Fällen Informationen über die Rolle/Position der tatverdächti-

gen Person vor. In zwei Fällen waren die Verursacher*innen Trainer*innen oder 

Übungsleitende. In einem Fall gehörte die Person dem Vorstand, Geschäftsführung 

oder einer sonstigen Leitungsfunktion an.  

 

In allen Fällen können Angaben zu den Bereichen des Sports gemacht werden, in 

denen es zu Vorkommnissen gekommen ist oder gekommen sein soll (vgl. Tabelle 

13). In vier Fällen ist es im Bereich des Freizeitsports/Breitensports zu den 
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Vorkommnissen gekommen. In einem Fall im Bereich des Leistungssports/wett-

kampforientierter Breitensport.  
 

Tabelle 13 Bereiche des Sports, in denen es zu Vorkommnissen gekommen ist oder gekom-
men sein soll 

H.6: Bereiche des Sports, in denen es zu 
Vorkommnissen gekommen ist oder ge-
kommen sein soll  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
100% (5) 

Nein 
0% (0) 

 davon:*  

Freizeitsport/Breitensport 80% (4) 

Leistungssport/wettkampforientierter 
Breitensport 

20% (1) 

Verein 20% (1) 

Behinderten- und Rehabilitationssport 0% (0) 

Eigene Veranstaltungen des Sportkrei-
ses wie Jugendfreizeiten/-reisen etc. 

0% (0) 

Fachverband 0% (0) 

Hochleistungssport/Spitzensport 0% (0) 

Präventions- und Gesundheitssport 0% (0) 

Kooperation Schule/Verein (Ganztag) 0% (0) 

Kooperation Kita/Verein 0% (0) 

Olympiastützpunkt 0% (0) 

Sportinternat 0% (0) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

Weiterhin können in drei Fällen Angaben über die Orte, an denen sich der Verdachts-

fall/Vorfall ereignet hat oder haben soll, gemacht werden. In einem Fall hat sich das 

Vorkommnis in der Umkleidekabine ereignet. Auch in jeweils einem Fall hat sich der 

Verdachtsfall bei einem Wettkampf/Turnier sowie bei einem Trainingslager/Jugend-

fahrt zugetragen (vgl. Tabelle 14).  

 

Tabelle 14 Orte, an denen sich der Verdachtsfall/Vorfall ereignet hat oder haben soll 

H.7: Orte, an denen sich der Verdachts-
fall/Vorfall ereignet hat oder haben soll  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

 davon:  

Umkleidekabine 33% (1) 

Wettkampf/Turnier 33% (1) 

Trainingslager/Jugendfahrt/-reise 33% (1) 

Sporthalle/Trainingsplatz 0% (0) 
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Tabelle 15 Orte, an denen sich der Verdachtsfall/Vorfall ereignet hat oder haben soll 

Auto/Fahrzeug 0% (0) 

Vereinsheim o.ä. 0% (0) 

Wohnung des Täters/der Täterin 0% (0) 

Wohnung des*der Betroffenen 0% (0) 

Sonstiges 0% (0) 

 

3.8 Formen und Konstellationen des zuletzt bekannt gewordenen Verdachts-

falls/Vorfalls (H.8-H.13) 
 

In Tabelle 15 werden die konkreten Vorkommnisse ausgeführt. In lediglich zwei Fällen 

liegen darüber Informationen vor. In einem Fall handelt es sich um verbale sexuali-

sierte Gewalt, wie Witze, Sprüche oder Schimpfwörter. In dem zweiten Fall kam es zu 

unerwünschten sexualisierten Berührungen am Körper/ an den Geschlechtsteilen.  

 

Tabelle 16 Konkrete Vorkommnisse, zu denen es gekommen ist oder gekommen sein soll 

H.8: Konkrete Vorkommnisse  
Informationen vorhanden: 

 Ja 
40% (2) 

Nein 
60% (3) 

 davon:  

Verbale sexualisierte Gewalt (z.B. 
Witze, Sprüche, Schimpfwörter) 

50% (1) 

Unerwünschte sexualisierte Berührun-
gen am Körper/an Geschlechtsteilen  

50% (1) 

Sexualisierte Gesten 0% (0) 

Verbreiten/Versenden von Texten oder 
Fotos mit sexuellem Bezug beispiels-
weise über Internet, Handys oder an-
dere Medien 

0% (0) 

Unerwünschtes Betreten von Umklei-
den, Duschen oder Schlafräumen 

0% (0) 

Sexualisierte Handlungen ohne Körper-
kontakt, wie z.B. das Zeigen pornogra-
fischer Inhalte 

0% (0) 

Sexualisierte Handlungen im Rahmen 
von Aufnahmeritualen/-prüfungen 

0% (0) 

Physische Verletzungen und/oder 
Misshandlungen mit sexuellem Hinter-
grund 

0% (0) 

Formen von Exhibitionismus 0% (0) 

Versuchte oder erfolgte Penetration 0% (0) 

 

In zwei Fällen können Angaben über den Zeitraum, über den sich die sexualisierte 

Gewalt ereignet hat/ereignet haben soll, gemacht werden (vgl. Tabelle 16). In einem 



 

 28 

Fall handelte es sich um ein einmaliges Vorkommnis. In dem zweiten Fall erstreckte 

sich die sexualisierte Gewalt über mehrere Jahre. 

 

Tabelle 17 Der Zeitraum, über den sich die sexualisierte Gewalt in diesem Verdachtsfall/Vor-
fall ereignet hat oder ereignet haben soll 

H.9: Zeitraum, über den sich die sexuali-
sierte Gewalt ereignet hat/ereignet haben 
soll  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
40% (2) 

Nein 
60% (3) 

 davon:  

Einmalig 50% (1) 

Über mehrere Jahre 50% (1) 

Über mehrere Monate 0% (0) 

Über mehrere Wochen 0% (0) 

Mehrmals in der Woche 0% (0) 

 

In einem Fall liegen Informationen über den Zeitraum zwischen dem ersten Vorfall und 

dem Bekanntwerden vor (vgl. Tabelle 17). Die Information bezieht sich auf „Sonstiges“ 

und kann an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.  

 

Tabelle 18 Der Zeitraum zwischen dem ersten Vorfall und dem Bekanntwerden  

H.11: Zeitraum zwischen dem ersten Vorfall 
und dem Bekanntwerden  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
20% (1) 

Nein 
80% (4) 

 davon:  

Bis zu einer Woche 0% (0) 

Mehrere Monate, aber innerhalb eines 
Jahres 

0% (0) 

Länger als eine Woche, aber innerhalb 
eines Monats 

0% (0) 

Länger als zwei Jahre 0% (0) 

Länger als ein Jahr, aber innerhalb von 
zwei Jahren 

0% (0) 

Sonstiges 100% (1) 

 

In drei Fällen können Angaben über die Schritte, die nach dem Bekanntwerden des 

Verdachtsfalls/Vorfalls unternommen wurden, gemacht werden (vgl. Tabelle 18). In al-

len drei Fällen wurde die Polizei eingeschalten. Weiterhin wurde das Vorgehen in zwei 

Fällen bei der Bearbeitung des Verdachtsfalls/Vorfalls dokumentiert. Auch in zwei Fäl-

len wurde Rat und Unterstützung beim Landessportbund/der Sportjugend Hessen o-

der anderen Sportverbänden eingeholt. In einem Fall wurde professionelle externe Un-

terstützung hinzugezogen.  



 

 29 

In einem Fall liegen Informationen über den Verlauf des Verdachtsfalls/Vorfalls vor. In 

dem Fall hat sich der Verdachtsfall bestätigt. 

Angaben über die Konsequenzen, die sich aus dem Verdachtsfall/Vorfall ergeben ha-

ben, können in drei Fällen gemacht werden. In allen drei Fällen hatte der Vorfall recht-

liche Konsequenzen. In einem Fall wurde das rechtliche Verfahren intern dokumen-

tiert.  

 

Tabelle 19 Schritte und Konsequenzen, die nach dem Bekanntwerden des Verdachts-
falls/Vorfalls unternommen wurden und sich daraus ergeben haben 

H.12a: Schritte, die nach dem Bekanntwer-
den des Verdachtsfalls/Vorfalls unternom-
men wurden  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

 davon:*  

Es wurde die Polizei eingeschaltet. 100% (3) 

Das Vorgehen bei der Bearbeitung des 
Verdachtsfalls/Vorfalls wurde doku-
mentiert. 

67% (2) 

Es wurde Rat und Unterstützung beim 
lsbh/der Sportjugend Hessen oder an-
deren Sportverbänden eingeholt. 

67% (2) 

Es wurde professionelle externe Bera-
tung hinzugezogen 

33% (1) 

Bislang wurde nichts unternommen 0% (0) 

H.12b: Verlauf des Verdachtsfalls/Vorfalls  Informationen vorhanden: 

 Ja 
20% (1) 

Nein 
80% (4) 

 davon:  

Der Verdachtsfall hat sich bestätigt 100% (1) 

Der Verdachtsfall hat sich nicht bestä-
tigt 

0% (0) 

Der Verdachtsfall konnte nicht geklärt 
werden 

0% (0) 

Die Ermittlungen zu diesem Verdachts-
fall/Vorfall laufen noch 

0% (0) 

H.12c: Konsequenzen, die sich aus dem 
Verdachtsfall/Vorfall ergeben haben  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
60% (3) 

Nein 
40% (2) 

 davon:  

Der Verdachtsfall/Vorfall hatte rechtli-
che Konsequenzen  

100% (3) 
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Tabelle 19 Schritte und Konsequenzen, die nach dem Bekanntwerden des Verdachts-
falls/Vorfalls unternommen wurden und sich daraus ergeben haben 

Nach den Ereignissen wurde sich sys-
tematisch damit beschäftigt, welche 
Verbesserungen in der Prävention und 
im Umgang mit Verdachtsfällen/Vorfäl-
len abgeleitet werden können. 

0% (0) 

Der*Die unschuldig Verdächtige/n 
wurde/n im Nachhinein rehabilitiert. 

0% (0) 

Sonstiges 33% (1) 

H.13: Rechtliches Verfahren wurde intern 
dokumentiert (N=4) 

25% (1) 
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4 Ergebnisse für die Fachverbände Hessen 
 

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Befragung der Fachverbände 

in Hessen dargestellt. Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich dabei an der 

Struktur des Fragebogens. Da nicht alle Verbände jede Frage der Erhebung beant-

wortet haben, liegen Schwankungen in den Gesamtzahlen der Antworten vor. Das Ge-

samt N der vorliegenden Antworten wird jeweils angegeben. 

 

4.1 Angaben zur Ansprechperson für die Prävention sexualisierter Gewalt 

und strukturellen Verankerung im Fachverband (B.1-B.15) 
 

In Tabelle 19 werden die Rahmendaten, die strukturelle Verankerung und die Res-

sourcen der Ansprechpersonen für die Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, 

Belästigung und Gewalt in den Fachverbänden dargelegt. In 69% der befragten Fach-

verbände ist eine Ansprechperson vorhanden. Diese Person ist im Durchschnitt 50 

Jahre alt. Auch wenn das Geschlechterverhältnis relativ ausgeglichen ist, zeigt sich, 

dass Frauen diese Position etwas häufiger (54%) als Männer (46%) innehaben. Die 

Ansprechpersonen üben die Form der Tätigkeit in 58% der Fälle ehrenamtlich mit einer 

Aufwandsentschädigung aus. Knapp ein Drittel ist hauptberuflich tätig und lediglich in 

drei Fällen findet die Tätigkeit ehrenamtlich ohne Bezahlung statt.  

Die Ansprechpersonen stammen aus verschiedensten Funktionsbereichen. In einem 

guten Drittel ist die Ansprechperson zusätzlich Mitglied im Präsidium des Fachverban-

des. Bei einem knappen Drittel ist die Ansprechperson Mitglied im Vorstand. Ein Viertel 

der Befragten gibt an, dass die Ansprechperson Mitglied in der Sportjugend ist. Wei-

terhin sind 17% der Ansprechpersonen Mitglied in der Geschäftsführung und 13% sind 

in der Sachbearbeitung tätig. Mit jeweils 9% ist die Ansprechperson zusätzlich in der 

Funktion eines/einer Referent*in tätig sowie als Frauen-/Gleichstellungs-Beauftragte*r 

oder Lehrwart*in im Fachverband. In einem Fall übt die Ansprechperson keine weitere 

Funktion im Fachverband aus.  

Die Position der Ansprechperson ist seit durchschnittlich 6 Jahren vorhanden, die 

Dauer der Tätigkeit in dem Aufgabengebiet liegt jedoch durchschnittlich mit „seit 8 Jah-

ren“ höher. In 17% der Fälle hat die Ansprechperson fachliche Vorerfahrung vor Auf-

nahme der Tätigkeit. 75% der Befragten geben an, dass die Ansprechperson an Aus-

bildungs-/und Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen hat. Bei 17% der Fachver-

bände liegt eine schriftlich festgelegte Beschreibung der Aufgaben der Ansprechper-

son vor.  

Im Vergleich zu den Hauptbefunden des Gesamtberichtes der Landesfachverbände 

zeigen sich nur in einigen Teilaspekten erwähnenswerte minimale Unterschiede 

(Rulofs et al., 2022a, Tabelle 24). Während z.B. in den Fachverbänden Hessen fast 

60% der Ansprechpersonen ehrenamtlich mit Aufwandsentschädigung tätig sind, zei-

gen die Gesamtergebnisse aller fünf befragten Landessportbünde auf, dass die Hälfte 

der Ansprechpersonen in den Fachverbänden ehrenamtlich ohne Bezahlung tätig ist. 
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Der Anteil der hauptberuflichen Ansprechpersonen liegt mit 29% in Hessen etwas 

niedriger als in der Gesamtstudie (35%). 

 

Tabelle 20 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson für 
Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Fachverbän-
den, Teil II 

B.1: Ansprechperson für Prävention sexua-
lisierter Gewalt vorhanden (N=36) 

69% (25) 

B.3: Durchschnittliches Alter (N=24) 50 Jahre 

B.4: Geschlecht (N=24) 46% (11) weiblich 54% (13) männlich 

B.5: Form der Tätigkeit (N=24):  

ehrenamtlich mit Aufwandsentschädi-
gung 

58% (14) 

hauptberuflich 29% (7) 

ehrenamtlich ohne Bezahlung 13% (3) 

B.6 Funktion im Fachverband* (N=23):  

Mitglied des Präsidiums 35% (8) 

Mitglied des Vorstandes 30% (7) 

Mitglied der Sportjugend 25% (6) 

Mitglied der Geschäftsführung 17% (4) 

Sachbearbeiter*in 13% (3) 

Referent*in 9% (2) 

Frauen-/Gleichstellungs-Beauftragte*r 9% (2) 

Lehrwart*in im Fachverband 9% (2) 

Ohne weitere Funktion 4% (1) 

Ethik-Beauftragte*r 0% (0) 

Sonstige Funktion 17% (4) 

B.7: Position einer Ansprechperson vorhan-
den seit durchschnittlich (N=23): 

6 Jahren 

B.8: durchschnittliche Dauer der Tätigkeit 
als Ansprechperson (N=24) 

8 Jahren 

B.9: Die Ansprechperson hat fachliche Vor-
erfahrungen vor Aufnahme der Tätigkeit ge-
habt (N=24) 

17% (9) 

B.10: Die Ansprechperson hat an Ausbil-
dungs-/ 
Qualifizierungsmaßnahmen teilgenommen 
(N=24) 

75% (18) 

B.11: Schriftlich festgelegte Beschreibung 
der Aufgaben vorhanden (N=24)  

17% (4) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

In 46% der befragten Fachverbände arbeiten nur die Ansprechpersonen im Bereich 

der Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt. In 54% der 
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Fälle arbeiten neben der Ansprechperson noch weitere Personen in dem Bereich. Bei 

23% der befragten Fachverbände sind ein spezifisches Gremium oder eine Arbeits-

gruppe vorhanden. Die Arbeitsgruppe bzw. das Gremium besteht in allen Fällen aus 

internen Mitgliedern aus der Geschäftsstelle bzw. dem Vorstand. Bei der Hälfte arbei-

ten Mitglieder aus dem Verein in der Arbeitsgruppe mit.  

Bei über einem Drittel der Fachverbände ist das Thema „Prävention sexualisierter Ge-

walt“ in der Sportjugend, wie auch im Erwachsenenbereich verankert. In einem Viertel 

der Fälle ist das Thema federführend in der Sportjugend verankert und bei 6% nur 

federführend im Erwachsenenbereich.  

Lediglich bei 6% der Befragten ist für das Thema ein spezifischer finanzieller Etat vor-

handen. Die durchschnittliche Höhe der finanziellen Mittel lag im Jahr 2020 bei 2.000€ 

(vgl. Tabelle 20).  

 

Tabelle 21 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson 
für Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Fachver-
bänden, Teil II 

B.12: Personen, die im Fachverband im Be-
reich Prävention sexualisierter Gewalt ar-
beiten (N=24) 

Nur die Ansprechper-
son 

46% (11) 

Die Ansprechperson 
und weitere 
54% (13) 

B.13: spezif. Arbeitsgruppe/-gremium vor-
handen (N=35) 23% (8) 

 davon:* 

Interne Mitglieder aus der Geschäfts-
stelle/dem Vorstand 100% (8) 

Mitglieder aus Vereinen 
50% (4) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der Polizei, Strafverfolgung, Recht 0% (0) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der Wissenschaft 0% (0) 

Externe Mitglieder aus Fachberatungs-
stellen zu Gewalt und Kinderschutz 0% (0) 

Externe Mitglieder aus dem Bereich 
der allg. Kinder- und Jugendhilfe 0% (0) 

Sonstiges 
25% (2) 

B.14: Thema „Prävention sexualisierter Ge-
walt“ ist in der Sportjugend verankert* 
(N=32) 

Ja, federfüh-
rend in der 

Sportjugend 

Nein, feder-
führend nur 

im Erwachse-
nenbereich 

Sowohl im 
Erwachse-
nenbereich 
als auch in 
der Sportju-

gend 

 25% (8) 6% (2) 69% (22) 

B.15: spezif. Finanz-Etat vorhanden (N=34) 6% (3) 
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Tabelle 22 Rahmendaten, strukturelle Verankerung und Ressourcen der Ansprechperson 
für Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt in den Fachver-
bänden, Teil II 

Höhe der finanziellen Mittel im Durch-
schnitt (für das Jahr 2020) 

2.000€ 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

4.2 Allgemeine Fragen zum Thema „Prävention sexualisierter Gewalt“ im 

Fachverband (C.1) 
 

Um die Verbandskultur und den Stellenwert der Prävention sexualisierter Grenzverlet-

zungen, Belästigung und Gewalt in den Verbänden zu erheben, erhielten die Teilneh-

menden der Befragung verschiedene Aussagen zur Relevanz von Gewaltprävention, 

Chancengleichheit, Umgang mit Vielfalt und der Prävention sexualisierter Gewalt. Mit-

hilfe einer fünfstufigen Skala gaben die Befragten an, inwieweit die Aussagen auf ihren 

Verband zutreffen. In Tabelle 21 wurden die Prozentwerte der Zustimmung zu „trifft 

voll zu“ und „trifft eher zu“ aufsummiert. Fast alle Fachverbände stimmen der Aussage 

zu, dass im Fachverband allgemein Wert auf Gewaltprävention und ein faires Mitei-

nander gelegt wird (97%). Der Aussage zur sozialen Vielfalt und dem Prinzip der Chan-

cengleichheit konnten 94% der Fachverbände zustimmen. Jeweils 86% der Fachver-

bände haben den Aussagen zugestimmt, dass auf grenzüberschreitendes Verhalten 

unmittelbar und konsequent reagiert wird, dass eine Kultur der Achtsamkeit gepflegt 

wird und dass die Prävention sexualisierter Gewalt ein relevantes Thema für Fachver-

bände ist. Drei Viertel der Fachverbände stimmen der Aussage zu, dass sich der Fach-

verband aktiv gegen sexualisierte Gewalt im Sport einsetzt. Ungefähr 70% der befrag-

ten Fachverbände stimmen der Aussage zu, dass in dem Fachverband offen über se-

xualisierte Gewalt und präventive Maßnahmen gesprochen wird und dass die Mitar-

beitenden, die sich für Prävention sexualisierter Gewalt einsetzen, dafür Anerkennung 

und Wertschätzung erhalten.  

Die Ergebnisse für die Fachverbände in Hessen entsprechen dabei weitestgehend den 

Gesamtbefunden (Rulofs et al., 2022a, Tabelle 26). 

 

Tabelle 23 Einschätzungen zur Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung 
und Gewalt in den Fachverbänden Hessen, N=32-35 [Skala von „trifft voll zu“ (1) bis „trifft gar 
nicht zu“ (5) ] 

C.1: Einschätzungen zur Prävention (N=32-
35) 

Zustimmung* 
(1 und 2) 

Mittelwert** 
(Skala 1-5) 

In unserem Fachverband legen wir allge-
mein Wert auf Gewaltprävention und ein 
faires Miteinander. 

97% (34) 1.1 

In unserem Fachverband legen wir Wert auf 
soziale Vielfalt und verfolgen das Prinzip 
der Chancengleichheit für alle. 

94% (32) 1.4 

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist ein 
relevantes Thema für Fachverbände. 

86% (30) 1.6 
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In unserem Fachverband wird auf grenz-
überschreitendes Verhalten und entspre-
chende Beschwerden unmittelbar und kon-
sequent reagiert. 

86% (30) 1.6 

In unserem Fachverband ist es allen Ver-
antwortlichen wichtig, eine Kultur der Acht-
samkeit in Bezug auf sexualisierte Gewalt 
zu pflegen. 

86% (30) 1.6 

Unser Fachverband setzt sich aktiv gegen 
sexualisierte Gewalt im Sport ein. 

74% (26) 2.0 

In unserem Fachverband wird über sexuali-
sierte Gewalt und präventive Maßnahmen 
offen gesprochen. 

68% (23) 2.0 

In unserem Fachverband erhalten die Mitar-
beitenden, die sich für die Prävention sexu-
alisierter Gewalt einsetzen, dafür Anerken-
nung und Wertschätzung. 

69% (22) 2.0 

Unser Fachverband verfügt über fundierte 
Kenntnisse zur Vorbeugung von sexuali-
sierter Gewalt. 

51% (18) 2.3 

Anm.: *Es werden hier die Prozentwerte der Zustimmung zu „trifft voll zu“ (1) und „trifft eher zu“ (2) 
summiert, **Skala von „trifft voll zu“ (1) bis „trifft gar nicht zu“ (5) 

 

4.2.1 Bekanntheitsgrad und Nutzung von Materialien zum Thema Prävention 
sexualisierter Gewalt (C.3) 

 

In den letzten Jahren wurden durch den Landessportbund Hessen bereits einige Ma-

terialien und Aktionen zur Prävention sexualisierter Gewalt entwickelt bzw. angewandt. 

Im Rahmen der Befragung wurde abgefragt, ob a) diese Materialien und Aktionen den 

Fachverbänden bekannt sind und b) ob diese auch bereits schon durch die Fachver-

bände angewandt worden sind. In Tabelle 22 werden die Materialien in absteigender 

Reihenfolge angegeben, welche den Fachverbänden in Hessen bekannt sind. Insge-

samt zeigt sich ein hoher Bekanntheitsgrad der 14 aufgelisteten Materialien. So sind 

sieben der 14 Materialien bei über 80% der Fachverbände bekannt. In allen Fachver-

bänden (100%) ist Verhaltenskodex für ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen Mitar-

beiter*innen sowie Übungsleiter*innen im hessischen Sport bekannt. Bei 94% der be-

fragten Fachverbände ist Informationsseite der Sportjugend Hessen „Kindeswohl im 

Sport“ bekannt. Jeweils 90% der Fachverbände kennen die Anlaufstelle/Beratung in 

Verdachtsfällen sowie die Vorlagen zur Beantragung und Dokumentation des erwei-

terten polizeilichen Führungszeugnisses.  

Hingegen ist das Modellprojekt „Kindeswohl im Sport – Schutzkonzept für Verbände 

und Internate“ nur bei drei Fünftel der Fachverbände bekannt. Die Broschüre „Starke 

Spiele – Starke Kinder“ Spielesammlung für das Kinder- und Jugendtraining kennt die 

Hälfte der befragten Fachverbände.  

Mehrere der angesprochenen Materialien sind auch bereits in der Praxis durch die 

Fachverbände angewendet worden. So wurden die folgenden vier Materialien von 
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mindestens drei Viertel der Fachverbände bereits genutzt: 94% der Fachverbände ver-

wenden den Verhaltenskodex für alle ehrenamtlich und hauptberuflich tätigen Mitar-

beiter*innen sowie Übungsleiter*innen, 80% nutzen die Informationsseite der Sportju-

gend Hessen „Kindeswohl im Sport“, 75% nutzen die Information „Grundhaltungen für 

Trainer*innen“ und 74% die Ansprechperson der Sportjugend/des Landessportbundes 

für Kindeswohl im Sport/sexuelle Gewalt. Bei den restlichen Materialien liegt der An-

wendungsgrad mindestens 20 Prozentpunkte unter dem Bekanntheitsgrad. Nur jeder 

sechste Fachverband (17%) hat bisher die Broschüre „Starke Spiele – Starke Kinder 

Spielesammlung für das Kinder- und Jugendtraining“ genutzt. 

 

Tabelle 24 Materialien, die den Fachverband bekannt sind und genutzt werden 

C.3: Materialien (N=28-32) Material ist  
bekannt 

Material wird  
genutzt 

Verhaltenskodex für alle ehrenamtlich 
und hauptberuflich tätigen Mitarbei-
ter*innen sowie Übungsleiter*innen im 
hessischen Sport 

100% (32) 94% (29) 

Informationsseite der Sportjugend Hes-
sen „Kindeswohl im Sport“ 

94% (29) 80% (24) 

Anlaufstelle/Beratung in Verdachtsfäl-
len sowie in konkreten Fällen für Ver-
eine und Betroffene (ggf. anonym)  

90% (27) 55% (16) 

Vorlagen zur Beantragung und Doku-
mentation des erweiterten polizeilichen 
Führungszeugnisses 

90% (27) 69% (20) 

Ansprechperson der Sportjugend/des 
Landessportbundes für Kindeswohl im 
Sport/sexuelle Gewalt 

84% (27) 74% (23) 

Schulungs- und Qualifizierungsange-
bote zum Kindeswohl/Prävention sexu-
alisierter Gewalt im Sport 

84% (26) 62% (18) 

Homepage des lsbh „Für Kindeswohl – 
gegen sexuellen Missbrauch“ 

80% (24) 48% (14) 

Information „Grundhaltungen für Trai-
ner*innen“ 

79% (23) 75% (21) 

Seminar für Ansprechpartner*innen 
Kindeswohl im Verein 

77% (24) 52% (15) 

Beratung zu Präventionsmaßnahmen 
im Sportkreis, Verband und Verein 
(z.B. Qualifizierung, Prozess erweiter-
tes polizeiliches Führungszeugnis) 

77% (23) 48% (14) 

Information „Handlungsleitfaden bei 
Verdacht oder konkretem Vorfall“ 

74% (23) 60% (18) 

Info-Flyer Kindeswohl im Verein 71% (20) 41% (11) 

Modellprojekt Kindeswohl im Sport – 
Schutzkonzept für Verbände und Inter-
nate 

60% (18) 41% (12) 
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Tabelle 25 Materialien, die den Fachverband bekannt sind und genutzt werden 

Broschüre „Starke Spiele – Starke Kin-
der“ Spielesammlung für das Kinder- 
und Jugendtraining (Tipps 15) 

50% (15) 17% (5) 

 

4.3 Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention sexualisierter 

Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt (D.1) 
 

Der folgende Themenblock „Stand der Umsetzung von Maßnahmen zur Prävention 

sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ beinhaltet 25 Maßnahmen 

zur Prävention sexualisierter Gewalt, welche in der Fachliteratur als Schutzmaßnah-

men empfohlen werden. Die Antwortmöglichkeiten untergliedern sich in „Ja, vorhan-

den“, „Bisher noch nicht, aber geplant“ und in „Nein nicht vorhanden, bisher auch nicht 

geplant“. In Abbildung 5 werden die bereits umgesetzten Präventionsmaßnahmen mit 

dem höchsten Prozentwert abfallend zur Maßnahme mit dem niedrigsten Prozentwert 

aufgelistet. Folgende Ergebnisse lassen sich abzeichnen: Im Schnitt werden von den 

Fachverbänden 7,5 Maßnahmen umgesetzt. Im Vergleich zum Gesamtbericht (Rulofs 

et al., 2022a, S. 82) – hier wurden im Schnitt 9,2 Maßnahmen umgesetzt – liegt somit 

die „Umsetzungsquote“ der Fachverbände in Hessen etwas niedriger. 

Die Präventionsmaßnahme mit dem höchsten Umsetzungsstand (79%) bezieht sich 

darauf, dass in einem Verdachtsfall bzw. Vorfall eine externe Beratungsstelle einge-

schaltet wird. An zweiter Stelle folgt die Unterzeichnung einer Selbstverpflichtungser-

klärung für die Funktionsträger*innen (77%). 59% der befragten Fachverbände haben 

das Thema „Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt“ 

bereits konzeptionell in ihren Aus-/Fortbildungen verankert. Bei 57% ist sichtbar, wer 

im Fachverband bei Fragen zu sexualisierter Gewalt oder bei Verdachtsfällen/Vorfäl-

len kontaktiert werden kann. Ebenfalls in 57% der Fachverbände ist geregelt, dass auf 

der Basis der Rechtsordnung rechtliche Konsequenzen gezogen werden können. 53% 

der Sportkreise verweisen darauf, bei welcher externen Beratungsstelle Betroffene se-

xualisierter Gewalt Rat und Unterstützung finden können. 52% geben an, dass die für 

den Fachverband tätigen Personen regelmäßig zum Thema geschult werden. Bei 50% 

müssen die hauptberuflichen Mitarbeitenden ein erweitertes Führungszeugnis vorle-

gen. 

Weitere abgefragte Maßnahmen sind bereits bei einem Drittel bis zur Hälfte der Fach-

verbände implementiert. Hierunter fallen Schutzmaßnahmen, wie die Eingliederung 

des Themas in die Satzung sowie schriftliche Konzepte für die Prävention von (sexu-

alisierter) Gewalt, Schulungen für die Mitarbeitenden und verbindliche Regeln im Um-

gang mit den Kindern und Jugendlichen. Weniger als ein Drittel der befragten Fach-

verbände bietet spezifische Angebote, wie die Stärkung zur Selbstbehauptung oder 

den Einbezug der Kinder und Jugendlichen zur Entwicklung von Präventionsmaßnah-

men, an. Am niedrigsten ist der Umsetzungsstand bei spezifischen Angeboten sowie 

Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit einer vorhandenen oder einer drohenden 

Behinderung (jeweils 3%).  
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Einige Präventionsmaßnahmen sind auch zukünftig von den Fachverbänden nicht in 

der Umsetzung geplant. Zwei Fünftel der Fachverbände geben an, dass ein Kontakt 

zu einem Rechtsbeistand nicht geplant sei und das Thema auch nicht in den Arbeits-

verträgen der Mitarbeitenden implementiert sowie verbindlicher Inhalt bei Einstellungs-

gesprächen werden soll. Die höchste „Ablehnungsrate“ in Bezug auf Schutzmaßnah-

men bezieht sich auf die spezifischen Angebote sowie Maßnahmen für Kinder und 

Jugendliche mit einer (drohenden) Behinderung (69% bzw. 76%). Generell bildet sich 

ab, dass Schutzmaßnahmen, welche sich auf Kinder und Jugendliche beziehen, bzw. 

auf deren Einbezug, eher abgelehnt werden. Zudem wird von 55% der Befragten an-

gegeben, dass eine Risikoanalyse zum Auftreten sexualisierter Gewalt nicht geplant 

ist. 

Der Vergleich zum Gesamtbericht zeigt, dass die Implementierung von Schutzmaß-

nahmen in den Fachverbänden in Hessen in weiten Teilen ähnlich wie in anderen Bun-

desländern ausfällt (Rulofs et al., 2022a, Abbildung 10). Lediglich bei einzelnen 

Schutzmaßnahmen sind deutliche Abweichungen festzustellen. So müssen z.B. in 

38% der hessischen Fachverbände ehrenamtliche Mitarbeitende, die im kinder- und 

jugendnahen Bereich tätig sind, ein Führungszeugnis vorlegen, im Gesamtsample 

sind dies 66%. 
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Welche der folgenden Präventionsmaßnahmen sind in ihrem Fachverband vorhanden? 
 

 

38%

40%

46%

47%

48%

50%

52%

53%

57%

57%

59%

77%

79%

59%

43%

14%

43%

33%

23%

28%

30%

13%

37%

17%

20%

14%

3%

17%

39%

10%

19%

27%

21%

17%

30%

7%

24%

3%

7%
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Für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig
sind, ist geregelt, wann sie ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

Es existieren Leitlinien/Empfehlungen oder ein Verfahrensplan zum Umgang mit
Verdachtsfällen/ Vorfällen sexualisierter Gewalt.

Es besteht Kontakt zu einem Rechtsbeistand, der im Falle eines
Verdachtsfalls/Vorfalls den Fachverband rechtlich beraten kann.

Es gibt ein schriftliches übergeordnetes Präventionskonzept zu Gewalt, das
verschiedene Formen von Gewalt berücksichtigt.

Der Schutz vor sexualisierter Gewalt ist Bestandteil der Satzung.

Hauptberufliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind,
müssen regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen.

Die für den Fachverband tätigen Personen (Mitarbeiter*innen, Trainer*innen,
Übungsleiter*innen) werden regelmäßig zum Thema geschult.

Wir weisen darauf hin, bei welcher externen/unabhängigen Stelle Betroffene
sexualisierter Gewalt Rat und Unterstützung finden können.

Auf Basis der Rechtsordnung können nach Vorfällen sexualisierter Gewalt rechtliche
Konsequenzen gezogen werden (z.B. arbeitsrechtliche Konsequenzen).

Es ist sichtbar, wer im Fachverband bei Fragen zu sexualisierter Gewalt oder bei
Verdachtsfällen/Vorfällen kontaktiert werden kann.

Das Thema ist in der Aus-/Fort-/Weiterbildung konzeptionell verankert.

Die Funktionsträger* innen müssen eine Selbstverpflichtung unterschreiben, die sich
auch auf die Prävention sexualisierter Gewalt bezieht.

Wenn uns in der Geschäftsstelle Verdachtsfälle/Vorfälle zur Kenntnis gebracht
werden, gewährleisten wir, dass eine externe Beratungsstelle eingeschaltet wird.

Ja Bisher noch nicht, aber geplant Nein, bisher auch nicht geplant
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Abbildung 5: Präventionsmaßnahmen in den Fachverbänden Hessen (N=23-30), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht 
genau bei 100 (D.1) 
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Es gibt Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins für Mädchen und Frauen mit
oder mit drohender Behinderung.

Es gibt spezifische Maßnahmen zur Prävention sexualisierter Gewalt für Kinder und
Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung.

Kinder und Jugendliche werden in die Entwicklung von Präventionsmaßnahmen (z.B.
Verhaltensregeln) einbezogen.

Es gibt in unserem Fachverband eine Risikoanalyse zum Auftreten sexualisierter
Gewalt.

Es gibt Angebote zur Stärkung der Selbstbehauptung von Kindern und Jugendlichen.

Es gibt Informationen für Eltern zur Prävention sexualisierter Gewalt.

Es existiert ein Konzept zur Aufarbeitung von Vorfällen zu sexualisierter Gewalt, die
innerhalb des Fachverbandes stattgefunden haben.

Es gibt ein spezifisches schriftliches Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt im
Fachverband

Die Prävention sexualisierter Gewalt ist verbindlicher Inhalt von Bewerbungs- und
Einstellungsgesprächen.

In den Arbeitsverträgen der Mitarbeiter*innen des Fachverbandes ist das Thema 
„Prävention sexualisierter Gewalt“ berücksichtigt.

Der Fachverband hat verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und
Jugendlichen aufgestellt (bzgl. Körperkontakt, Umkleidesituation, Trainingslager etc.).

Es wird regelmäßig über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert (z.B. durch
Newsletter, Broschüren, Flyer, Aushänge, Informationsveranstaltungen).

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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4.3.1 Modellprojekt der Sportjugend Hessen zum Thema Kindeswohl (D.2) 
 

Zusätzlich wurden die Fachverbände Hessen zum Modellprojekt der Sportjugend Hes-

sen befragt (vgl. Tabelle 23). Knapp ein Drittel der Fachverbände geben an, dass sie 

bereits an dem Modellprojekt „Kindeswohl im Sport – Schutzkonzepte für Verbände 

und Internate“ der Sportjugend Hessen teilnehmen. Die Hälfte gibt an, nicht daran teil-

zunehmen und 20% sind sich nicht sicher.  

 

Tabelle 26 Modellprojekt der Sportjugend Hessen 

D.2: Nimmt Ihr Fachverband an dem 
Modellprojekt „Kindeswohl im Sport 
– Schutzkonzept für Verbände und 
Internate“ der Sportjugend Hessen 
teil? (N=30) 
 

a: Ja b: Nein c: Weiß nicht 

 30% (9) 50% (15) 20% (6) 

 

 

4.4 Unterstützung für Mitgliedsvereine im Fachverband (E.1-E.4) 
 

Im folgenden Abschnitt wurden die Fachverbände gefragt, welche Angebote zur Prä-

vention an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der sexualisierten Grenzverletzun-

gen, Belästigungen und Gewalt herangetragen werden (vgl. Abbildung 6). Insgesamt 

wurden 15 Items abgefragt, wobei sich die Antwortmöglichkeiten auf „Ja, (wird ange-

boten)“, „Bisher noch nicht (angeboten), aber geplant“ und auf „Nein (nicht angeboten) 

und auch nicht geplant“ beziehen.  

75% der Fachverbände tragen den Ehren-/Verhaltenskodex für Vereinsmitarbeitende 

an die Vereine heran. Zwei Drittel bieten Beratung für Vereinsmitglieder, die von se-

xualisierter Gewalt betroffen sind. In 62% der Fachverbände wird die Beratung für Ver-

eine bei Problemen oder Verdachtsfällen/Vorfällen gewährleistet. Schulungs-/Informa-

tionsangebote werden bei 61% der Fachverbände an die Vereine herangetragen. Bei 

56% der Fachverbände werden Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Bera-

tungsstellen bereitgestellt. Rund die Hälfte trägt Vorgaben/ bzw. Empfehlungen zum 

Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen an die Vereine heran. 22% der Fach-

verbände bieten aktuell Unterstützung beim Erstellen eines vereinseigenen Schutz-

konzeptes. Allerdings ist bei fast 40% der Befragten eine solche Unterstützung für die 

Vereine auch in Zukunft nicht geplant. Jeweils etwas weniger als ein Viertel leistet 

Unterstützung bei einem Handlungsleitfaden/Schutzkonzept für die Prävention sowie 

Schulungs- und Informationsangebote für Eltern. Beide Unterstützungsangebote sind 

bei jeweils 40% der Fachverbände für die Zukunft aber geplant. Nur 15% der befragten 

Fachverbände bietet Unterstützung bei der Durchführung einer Risikoanalyse. Bei 

37% der Befragten ist dies zukünftig geplant, allerdings geben 48% der Befragten an, 

dass dies in Zukunft auch grundsätzlich nicht geplant sei. 
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Fachverbände zwar bereits eine Reihe an konkreten 

Angeboten zur Unterstützung für die Vereine bereithalten. Jedoch ist auch noch ein 

entsprechend hoher Teil an Fachverbänden erst in der Planung der Angebote und 

konnte diese bisher noch nicht umsetzen. 

Die Fachverbände wurden weiterhin befragt, welche konkreten Empfehlungen sie im 

Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt an die Vereine weitergeben. 86% der 

Fachverbände empfehlen den Vereinen die Unterzeichnung einer Selbstverpflich-

tungserklärung für die Trainer*innen und Übungsleiter*innen (vgl. Abbildung 7). An 

zweiter Stelle (75%) folgt die regelmäßige Vorlage eines erweiterten Führungszeug-

nisses für hauptamtliche Mitarbeitende. 56% der Fachverbände empfehlen den Verei-

nen darüber hinaus die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses auch für ehren-

amtliche Mitarbeitende. 57% der Fachverbände empfehlen den Vereinen die regelmä-

ßige Schulung der Mitarbeitenden zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt. Die 

Hälfte empfiehlt die Umsetzung von verbindlichen Regeln im Umgang mit den Kindern 

und Jugendlichen. Die Maßnahme die am wenigsten weiterempfohlen wird (16%) be-

zieht sich darauf, dass sich die Vereine bei Fragen und Problemen zum Thema an den 

Landesfachverband wenden sollen.  

Die Ergebnisse sind vergleichbar mit den Befunden aus dem Gesamtbericht und wei-

chen nur geringfügig voneinander ab.  
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Welche der folgenden Angebote/Unterstützungen werden durch Ihren Fachverband an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der Prävention sexuali-
sierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt herangetragen? 

 
Abbildung 6: Angebote/Unterstützungen, die durch die Fachverbände Hessen an die Vereine oder Mitglieder im Bereich der Prävention sexualisierter 
Gewalt herangetragen werden (N=26-29), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 (E.1) 
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Unterstützung bei der Durchführung einer Risikoanalyse in den Vereinen.

Exemplarischer Handlungsleitfaden zur Intervention für Vereine.

Unterstützung beim Erstellen eines vereinseigenen Schutzkonzeptes.

Schulungs-/Informationsangebote für Eltern.

Exemplarisches/r Schutzkonzept /Handlungsleitfaden zur Prävention für Vereine.

Schulungs-/Informationsangebote für Kinder u. Jugendliche.

Qualifizierung von Ansprechpersonen im Bereich PSG in den Vereinen.

Informationen zu PSG auf der Website/Homepage des Fachverbandes.

Schulungs-/Informationsangebote für Vereine.

Vorgaben/Empfehlungen zum Umgang mit erweiterten Führungszeugnissen.

Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Beratungsstellen.

Schulungs-/Informationsangebote für Trainer*innen/ÜL.

Beratung der Vereine bei Problemen/Verdachts-/Vorfällen im Bereich der
sexualisierten Gewalt.

Beratung für Vereinsmitglieder, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder dazu
Fragen haben.

Ehren-/Verhaltenskodex für Vereinsmitarbeitende.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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Der Fachverband empfiehlt den Vereinen, dass... 

 
Abbildung 7: Konkrete Empfehlungen, die die Fachverbände Hessen an die Vereine im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt weitergeben 
(N=24-29), durch Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 (E.2)

16%

21%

24%

36%

43%

50%

56%

57%

75%

86%

36%

46%

36%

36%

36%

35%

37%

32%

8%

10%

48%

33%

40%

28%

21%

15%

7%

11%

17%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

...die Vereine sich mit Fragen u. Problemen zum Thema an den Landesfachverband
wenden.

...die Vereine ein Schutzkonzept zur Prävention sexualisierter Gewalt entwickeln.

...Angebote zur Selbstbehauptung und Stärkung der Kinderrechte für Kinder und
Jugendliche gemacht werden.

...die Vereine eine Ansprechperson zur Prävention sexualisierter Gewalt benennen.

...regelmäßig über die Prävention sexualisierter Gewalt informiert wird (z.B. durch
Broschüren, Flyer, Aushänge, Informationsveranstaltungen).

...es verbindliche Regeln für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gibt (z.B. in
Bezug auf Körperkontakt, Umkleidesituationen, Trainingslager etc.).

...für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig
sind, geregelt ist, wann sie ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

...Mitarbeiter*innen, Trainer*innen und Übungsleiter*innen regelmäßig zum Thema
fortgebildet/geschult werden.

...hauptberufliche Mitarbeiter*innen, die im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind,
regelmäßig ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen müssen.

...die Übungsleiter*innen und Trainer*innen eine Selbstverpflichtung (z.B. Ehren-
/Verhaltenskodex) unterschreiben, die sich auch auf die Prävention sexualisierter

Gewalt bezieht.

Ja, vorhanden Bisher noch nicht vorhanden, aber geplant Nein, nicht vorhanden, auch nicht geplant
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Weiterhin wurden die Fachverbände nach der Art der Informationsangebote über die 

Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt gefragt (vgl. Ta-

belle 24). 86% der Fachverbände geben an, über Informationsmaterialien zu verfügen. 

Davon wird in fast der Hälfte der Fälle angegeben, dass die Informationsangebote in 

Form von Aus-, Fort- oder Weiterbildungen sowie über die Internetseiten des Fachver-

bandes weitergegeben werden. In 40% finden die Informationsangebote in Form von 

Aus-, Fort- und Weiterbildungen in Kooperation mit externen Partnern statt. 36% der 

Fachverbände geben Informationsbroschüren/-materialen der dsj/des DOSB/der 

Sportjugend/des LSB Hessen an die Vereine weiter. Knapp ein Viertel bietet Newslet-

ter/Rundschreiben an. Informationsveranstaltungen des Fachverbandes werden in 

20% angeboten. In einem Fall gibt der Fachverband eigene Informationsbroschüren 

an die Vereine raus.  
 

Tabelle 27 Art der Informationsangebote der Fachverbände über die Prävention sexualisier-
ter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt  

E.4: Informationsangebote über die Prävention sexua-
lisierter Gewalt (N=29): 

Informationsmaterial vorhanden: 

 Ja  
86% (25) 

Nein 
14% (4) 

 davon:*  

Aus-/Fort-/Weiterbildung des Fachverbandes 48% (12) 

Internetseiten des Fachverbandes 48% (12) 

Aus-/Fort-/Weiterbildung in Kooperation mit exter-
nen Partnern 

40% (10) 

Informationsbroschüre/-materialien der dsj/des 
DOSB/des Sportjugend/des lsbh 

36% (9) 

Newsletter/Rundschreiben 24% (6) 

Informationsveranstaltung des Fachverbandes 20% (5) 

Eigene Informationsbroschüre 4% (1) 

Sonstiges 4% (1) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
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4.5 Kooperation und Netzwerk zum Themenfeld „Prävention sexualisierter 

Gewalt“ (F.1-F.2) 
 

Werden die Fachverbände danach gefragt, von welchen Organisationen sie Unterstüt-

zung bezüglich der Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Ge-

walt erhalten, zeigt sich deutlich, wie wichtig die Unterstützung des Landessportbun-

des Hessen beziehungsweise deren Sportjugend ist. In den meisten Fällen (89%) er-

halten die Fachverbände Unterstützung zum Thema durch den eigenen Landessport-

bund, bzw. die Sportjugend (vgl. Abbildung 8). Etwas mehr als die Hälfte der Fachver-

bände in Hessen erhält zudem Unterstützung durch den DOSB/ die Deutsche Sport-

jugend. In seltenen Fällen (unter 10%) erhalten die Fachverbände Unterstützung durch 

den Kinderschutzbund, die Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, die Polizei 

und die Wissenschaft.  

 

 
Abbildung 8: Organisationen, von denen die Fachverbände Hessen Unterstützung bzgl. der 
Prävention sexualisierter Gewalt erhalten (N=29), Mehrfachnennungen waren möglich (F.1) 

Bei der Frage nach dem Unterstützungsbedarf zur Umsetzung der Prävention sexua-

lisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt geben 83% der befragten Fach-

verbände an, Unterstützungsbedarf für zu haben (vgl. Tabelle 25). Drei Fünftel der 

befragten Fachverbände (58%) benötigt Unterstützung bei der Planung und Durchfüh-

rung einer Risikoanalyse. Ungefähr die Hälfte gaben an, Unterstützung bei der Bera-

tung zum Umgang mit Verdachtsfällen/Vorfällen sowie beim Erstellen eines Interven-

tionsplanes zu haben. Am wenigsten Bedarf besteht bei der Gestaltung von Informati-

onsmaterialien. 
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Tabelle 28 Bereiche in denen die Fachverbände Unterstützungsbedarf zur Umsetzung der 
Prävention sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt haben 

F.2: Unterstützungsbedarfe zur Umsetzung der Prä-
vention sexualisierter Gewalt (N=29): 

Unterstützungsbedarf vorhanden: 

 Ja 
83% (24) 

Nein 
17% (5) 

 davon:*  

Planung und Durchführung einer Risikoanalyse 58% (14) 

Erstellen eines Schutzkonzeptes 54% (13) 

Erstellen eines Interventionsplanes 50% (12) 

Beratung zum Umgang mit Verdachts-/Vorfällen 46% (11) 

Planung und Durchführung von Schulungen/Fort- 
und Weiterbildung 

46% (11) 

Vermittlung von Kontakten/Aufbau von Netzwer-
ken 

38% (9) 

Gestaltung von Informationsmaterialien (z.B. Bro-
schüren, Leitfaden) 

25% (6) 

Sonstiges 17% (4) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
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4.6 Intervention bei sexualisierten Grenzverletzungen, Belästigung und Ge-

walt (G.1-G.4) 
 

Um zu erheben, ob und wie häufig die Fachverbände in Hessen mit Verdachtsäuße-

rungen oder Vorfällen sexualisierter Grenzverletzungen, Belästigung und Gewalt kon-

frontiert werden, wurden die Befragten um Angaben hierzu gebeten. Dabei bezogen 

sich die Antworten auf den in der Einleitung dargelegten weiten Begriff von sexuali-

sierter Gewalt, d.h. es wurden neben Vorfällen mit Körperkontakt auch solche ohne 

Körperkontakt sowie grenzüberschreitendes Verhalten erhoben (vgl. Tabelle 26). In 

einem Viertel (24%) der befragten Fachverbände (7 von 29 Verbänden) gab es in den 

letzten fünf Jahren Verdachtsfälle/Vorfälle sexualisierter Gewalt. In 52% der Fälle sind 

sich die Fachverbände sehr sicher bei der Beantwortung der Frage nach den letzten 

Verdachtsfällen/Vorfällen. 28% sind sich eher sicher und 21% sind sich eher unsicher. 

Im Durchschnitt gab es seit 2016 3,3 Fälle. In Allen Fällen wurde der Verdachtsfall/Vor-

fall schriftlich dokumentiert.  

 

Tabelle 29 Angaben zu Verdachtsfällen/Vorfällen sexualisierter Grenzverletzungen, Belästi-
gung und Gewalt in Fachverbänden Hessen  

G.1: In den letzten 5 Jahren (seit Beginn des Jahres 
2016) gab es Verdachtsfälle/Vorfälle sexualisierter 
Gewalt (N=29) 

24% (7) 

G.2: Sicherheit bei der Beantwortung der Frage nach 
den letzten Verdachtsfällen/Vorfällen* (N=29): 

 

Sehr sicher 52% (15) 

Eher sicher 28% (8) 

Eher unsicher 21% (6) 

Sehr unsicher 0% (0) 

G.3: Anzahl der Verdachtsfälle/Vorfälle seit 2016 
(N=6): 

Ø 3,3 

G.4: Die Verdachtsfälle/Vorfälle wurden schriftlich do-
kumentiert (N=7):  

100% (7) 

Anm.: *Aufgrund von Rundungen liegt die Summe der Prozentwerte mitunter nicht genau bei 100 

 

4.7 Hintergründe des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfalls/Vorfalls 

(H.1-H.7) 
 

Im letzten Abschnitt des Fragebogens wurden die Fachverbände Hessen nach den 

Hintergründen zu dem zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall/Vorfall befragt. 

In 86% der Fälle verfügen die Fachverbände über Informationen über die Personen, 

die gegebenenfalls als Opfer betroffen waren. Insgesamt waren seit 2016 24 Personen 

von sexualisierter Gewalt betroffen. Das macht in Durchschnitt vier Personen pro Fall. 

Von den 24 betroffenen Personen waren 92% weiblich. Lediglich zwei Betroffene wa-

ren männlich. Über das Alter der betroffenen Personen liegen in 71% der Fälle Infor-

mationen vor. In zwei Fällen waren die Betroffenen unter 14 Jahre alt. In den meisten 
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Fällen (83%) waren die Betroffenen 14 bis 18 Jahre alt und in einem Fall über 18 Jahre 

alt. Über die Rolle/Position der*des Betroffenen liegen in allen Fällen Informationen 

vor. In den meisten Fällen (mit 86%) waren die Betroffenen Athlet*innen, in 29% Trai-

ner*in/Übungsleiter*in und in jeweils einem Fall eine andere Person mit Funktion in der 

Organisation sowie eine Person außerhalb des Vereins (vgl. Tabelle 27).  

 

Tabelle 30 Details und Hintergründe zu den Personen, die ggfs. als Opfer betroffen waren 

Insgesamt konnten 7 Fachverbände in verschiedenen Bereichen Angaben zu den Hintergrün-
den des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall/Vorfall machen. Da sich die Anzahl der 
vorliegenden Antworten zu den einzelnen Unterfragen deutlich unterscheidet, wird im Folgen-
den jeweils eingangs hervorgehoben, von wie vielen Fachverbänden Informationen zu den 
jeweiligen Fragen vorliegen.  

H.1: Personen, die ggfs. als Opfer betroffen 
waren  

Informationen vorhanden 

 Ja  
86% (6) 

Nein 
14% (1) 

  
Insgesamt: 

 

davon männ-
lich: 

davon weib-
lich: 

 24 
Ø 4,0 

8% 
(2) 

92% 
(22) 

H.1: Alter der Personen  Informationen vorhanden 

 Ja  
71% (5) 

Nein 
29% (2) 

 
< 14 Jahre: 14-18 Jahre: >18 Jahre: 

 8% 
(2) 

83% 
(20) 

4% 
(1) 

H.2: Die Rolle/Position der*des Betroffenen  Informationen vorhanden: 

 Ja 
100% (7) 

Nein 
0% (0) 

 davon:*  

Athlet*in 86% (6) 

Trainer*in/Übungsleiter*in 29% (2) 

Andere Person mit Funktion in der Or-
ganisation 

14% (1) 

Person außerhalb des Vereins 14% (1) 

Vorstand, Geschäftsführung oder sons-
tiges Leitungsfunktion 

0% (0) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 

 

Weiterhin wurden Informationen über die Personen abgefragt, die den sexualisierten 

Übergriff begangen haben oder verdächtigt wurden. In 86% der Fachverbände liegen 

Informationen über die Personen vor. Insgesamt wurden 17 Personen verdächtigt. Im 

Schnitt sind das 2,8 Personen pro Fall. In allen Fällen war die tatverdächtige Person 
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männlich. 71% können Angaben über das Alter der Personen machen. In einem Fall 

war die tatverdächtige Person zwischen 14 und 18 Jahre alt. In 88% der Fälle waren 

die Personen über 18 Jahre alt. Alle Fachverbände verfügen über die Rolle/Position 

des Verdächtigen/Verursacher. In 71% war die Person Trainer oder Übungsleiter. In 

43% war es eine Person außerhalb des Vereins. In jeweils zwei Fällen war es eine 

andere Person mit Funktion in der Organisation sowie Athlet. In einem Fall war die 

Person im Vorstand, der Geschäftsführung oder einer sonstigen Leitungsfunktion tätig 

(vgl. Tabelle 28).  

 

Tabelle 31 Details und Hintergründe zu den Personen, die den sexualisierten Übergriff begangen 
haben oder dessen verdächtigt wurden 

Insgesamt konnten 7 Fachverbände in verschiedenen Bereichen Angaben zu den Hintergründen 
des zuletzt bekannt gewordenen Verdachtsfall/Vorfall machen. Da sich die Anzahl der vorliegen-
den Antworten zu den einzelnen Unterfragen deutlich unterscheidet, wird im Folgenden jeweils 
eingangs hervorgehoben, von wie vielen Fachverbänden Informationen zu den jeweiligen Fragen 
vorliegen.  

H.3: Personen, die den sexualisierten Über-
griff begangen haben oder verdächtigt wur-
den*  

Informationen vorhanden 

 Ja  
86% (6) 

Nein 
14% (1) 

  
Insgesamt: 

 

davon männ-
lich: 

davon weib-
lich: 

 17 
Ø 2,8 

100% 
(17) 

0% 
(0) 

H.3: Alter der Personen* Informationen vorhanden 

 Ja  
71% (5) 

Nein 
29% (2) 

 
< 14 Jahre: 14-18 Jahre: >18 Jahre: 

 0% 
(0) 

6% 
(1) 

88% 
(15) 

H.4: Die Rolle/Position der*des Verdächti-
gen/Verursacher*innen 

Informationen vorhanden: 

 Ja 
100% (7) 

Nein 
0% (0) 

 davon:**  

Trainer*in oder Übungsleiter*in 71% (5) 

Person außerhalb des Vereins 43% (3) 

Andere Person mit Funktion in der Orga-
nisation 

29% (2) 

Athlet*in 29% (2) 

Vorstand, Geschäftsführung oder sons-
tige Leitungsfunktion 

14% (1) 

Anm.: *Über manche Personen, die den sexualisierten Übergriff begangen haben oder verdächtigt 
wurden, wurden keine Angaben zum Geschlecht und zum Alter gemacht, ** Mehrfachnennun-
gen waren möglich 
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Bei allen Fachverbänden, in denen es zu Verdachtsfällen/Vorfällen gekommen ist, lie-

gen Informationen über die Bereiche des Sports, in denen es zu Vorkommnissen ge-

kommen ist oder gekommen sein soll, vor. In jeweils vier Fällen ist es im Bereich des 

Leistungssports bzw. wettkampforientiertem Breitensport sowie im Freizeit- bzw. Brei-

tensport zu Vorkommnissen gekommen. Bei drei Fällen haben sich die Vorkommnisse 

im Verein zugetragen (vgl. Tabelle 29).  
 

Tabelle 32 Bereiche des Sports, in denen es zu Vorkommnissen gekommen ist oder gekom-
men sein soll 

H.6: Bereiche des Sports, in denen es zu 
Vorkommnissen gekommen ist oder ge-
kommen sein soll  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
100% (7) 

Nein 
0% (0) 

 davon:*  

Leistungssport/wettkampforientierter 
Breitensport 

57% (4) 

Freizeitsport/Breitensport 57% (4) 

Verein 43% (3) 

Behinderten- und Rehabilitationssport 0% (0) 

Eigene Veranstaltungen im Fachver-
band wie Jugendfreizeiten/-reisen etc. 

0% (0) 

Hochleistungssport/Spitzensport 0% (0) 

Präventions- und Gesundheitssport 0% (0) 

Kooperation Schule/Verein (Ganztag) 0% (0) 

Kooperation Kita/Verein 0% (0) 

Olympiastützpunkt 0% (0) 

Sportinternat 0% (0) 

Sonstiges 14% (1) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
 

In allen Fällen liegen Informationen über die Orte, an denen sich der Verdachtsfall/Vor-

fall ereignet hat oder haben soll, vor. In den drei Fällen hat sich das Vorkommnis in 

der Umkleidekabine ereignet. Darauf folgt mit 29% die Sporthalle/Trainingsplatz sowie 

die Wohnung des Täters. In jeweils einem Fall hat sich der Verdachtsfall/Vorfall bei 

einem Wettkampf/Turnier sowie im Trainingslager/Jugendfahrt ereignet (vgl. Tabelle 

30).   

  



 

 52 

Tabelle 33 Orte, an denen sich der Verdachtsfall/Vorfall ereignet hat oder haben soll 

H.7: Orte, an denen sich der Verdachts-
fall/Vorfall ereignet hat oder haben soll  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
100% (7) 

Nein 
0% (0) 

 davon:*  

Umkleidekabine 43% (3) 

Sporthalle/Trainingsplatz 29% (2) 

Wohnung des Täters/der Täterin 29% (2) 

Wettkampf/Turnier 14% (1) 

Trainingslager/Jugendfahrt/-reise 14% (1) 

Auto/Fahrzeug 0% (0) 

Vereinsheim o.ä. 0% (0) 

Wohnung des*der Betroffenen 0% (0) 

Sonstiges 29% (2) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 

 

4.8 Formen und Konstellationen des zuletzt bekannt gewordenen Ver-
dachtsfalls/Vorfalls (H.8-H.13) 
 

In Tabelle 31 werden die konkreten Vorkommnisse, zu denen es gekommen sein soll 

oder gekommen ist aufgeschlüsselt. In drei Viertel der Fälle liegen dazu Informationen 

vor. In der Hälfte der Fälle ist es zu sexualisierten Gesten gekommen. Jeweils ein 

Drittel gibt an, dass es zum Verbreiten/Versenden von Texten oder Fotos mit sexuel-

lem Bezug sein soll, zu verbaler sexualisierter Gewalt, zum unerwünschten Betreten 

von Umkleiden, Duschen oder Schlafräumen, zu unerwünschten sexualisierten Berüh-

rungen am Körper/an den Geschlechtsteilen sowie zu sexualisierten Handlungen ohne 

Körperkontakt. In einem Fall wird angegeben, dass es zu sexualisierten Handlungen 

im Rahmen von Aufnahmeprüfungen/-ritualen gekommen sein soll. 

 

Tabelle 34 Konkrete Vorkommnisse, zu denen es gekommen ist oder gekommen sein soll 

H.8: Konkrete Vorkommnisse 
Informationen vorhanden: 

 Ja 
76% (6) 

Nein 
24% (1) 

 davon:*  

Sexualisierte Gesten 50% (3) 

Verbreiten/Versenden von Texten oder 
Fotos mit sexuellem Bezug beispiels-
weise über Internet, Handys oder an-
dere Medien 

33% (2) 

Verbale sexualisierte Gewalt (z.B. 
Witze, Sprüche, Schimpfwörter) 

33% (2) 
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Unerwünschtes Betreten von Umklei-
den, Duschen oder Schlafräumen 

33% (2) 

Unerwünschte sexualisierte Berührun-
gen am Körper/an Geschlechtsteilen  

33% (2) 

Sexualisierte Handlungen ohne Körper-
kontakt, wie z.B. das Zeigen pornogra-
fischer Inhalte 

33% (2) 

Sexualisierte Handlungen im Rahmen 
von Aufnahmeritualen/-prüfungen 

17% (1) 

Physische Verletzungen und/oder 
Misshandlungen mit sexuellem Hinter-
grund 

0% (0) 

Formen von Exhibitionismus 0% (0) 

Versuchte oder erfolgte Penetration 0% (0) 

Sonstiges 17% (1) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 

 

Weiterhin wurde der Zeitraum abgefragt, über den sich die sexualisierte Gewalt in die-

sem Verdachtsfall/Vorfall ereignet haben soll. In 57% der Fälle liegen dazu Informati-

onen vor. Bei der Hälfte der Fälle hat sich der Vorfall/Verdachtsfall über mehrere Mo-

nate erstreckt. In einem Fall war es ein einmaliges Vorkommnis. Weiterhin erstreckte 

sich in einem Fall das Vorkommnis über mehrere Wochen (vgl. Tabelle 32). 

 

Tabelle 35 Der Zeitraum, über den sich die sexualisierte Gewalt in diesem Verdachtsfall/Vor-
fall ereignet hat oder ereignet haben soll 

H.9: Zeitraum, über den sich die sexuali-
sierte Gewalt ereignet hat/ereignet haben 
soll 

Informationen vorhanden: 

 Ja 
57% (4) 

Nein 
43% (3) 

 davon:  

Über mehrere Monate 50% (2) 

Einmalig 25% (1) 

Über mehrere Wochen 25% (1) 

Mehrmals in der Woche 0% (0) 

Über mehrere Jahre 0% (0) 

 

Zusätzlich wurden die Fachverbände gebeten Angaben über den Zeitraum zwischen 

dem ersten Vorfall und dem Bekanntwerden zu machen. In lediglich zwei Fällen liegen 

Informationen darüber vor. In einem Fall wurde der Vorfall/Verdachtsfall innerhalb ei-

ner Woche bekannt. Der zweite Fall wurde nach mehreren Monaten, aber innerhalb 

eines Jahres bekannt (vgl. Tabelle 33). 

 



 

 54 

Tabelle 36 Der Zeitraum zwischen dem ersten Vorfall und dem Bekanntwerden  

H.11: Zeitraum zwischen dem ersten Vorfall 
und dem Bekanntwerden  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
29% (2) 

Nein 
71% (5) 

 davon:  

Bis zu einer Woche 50% (1) 

Mehrere Monate, aber innerhalb eines 
Jahres 

50% (1) 

Länger als eine Woche, aber innerhalb 
eines Monats 

0% (0) 

Länger als zwei Jahre 0% (0) 

Länger als ein Jahr, aber innerhalb von 
zwei Jahren 

0% (0) 

 

Zuletzt wurden die Fachverbände nach den Schritten und Konsequenzen, die nach 

dem Bekanntwerden des Verdachtsfalls/Vorfalls unternommen wurden, gefragt. 86% 

der Fachverbände, denen in den letzten fünf Jahren ein Vorfall gemeldet wurde, haben 

dazu Informationen vorliegen. Bei der Hälfte der Fälle wurde das Vorgehen bei der 

Bearbeitung des Verdachtsfalls/Vorfalls dokumentiert. In jeweils einem Drittel wurde 

Rat und Unterstützung beim Landessportbund bzw. der Sportjugend Hessen oder an-

deren Sportverbänden eingeholt sowie professionelle externe Beratung hinzugezo-

gen. Über den Verlauf des Falles liegen bei 71% der Fachverbände Informationen vor. 

Bei 40% der Fälle hat sich der Verdachtsfall nicht bestätigt. Bei jeweils 20% konnte 

der Fall nicht abschließend geklärt werden. Über die gezogenen Konsequenzen kön-

nen in 86% der Fälle Angaben gemacht werden. In einem Drittel der Fälle wurde sich 

nach den Ereignissen systematisch damit beschäftigt, welche Verbesserungen in der 

Prävention und im Umgang mit Verdachtsfällen/Vorfällen abgeleitet werden können. 

In jeweils 17% hatte der Fall rechtliche Konsequenzen bzw. der unschuldige Verdäch-

tige wurde im Nachhinein rehabilitiert (vgl. Tabelle 34). 

 

Tabelle 37 Schritte und Konsequenzen, die nach dem Bekanntwerden des Verdachts-
falls/Vorfalls unternommen wurden und sich daraus ergeben haben 

H.12a: Schritte, die nach dem Bekanntwer-
den des Verdachtsfalls/Vorfalls unternom-
men wurden  

Informationen vorhanden: 

 Ja 
86% (6) 

Nein 
14% (1) 

 davon:*  

Das Vorgehen bei der Bearbeitung des 
Verdachtsfalls/Vorfalls wurde doku-
mentiert. 

50% (3) 

Es wurde Rat und Unterstützung beim 
lsbh/der Sportjugend Hessen oder an-
deren Sportverbänden eingeholt. 

33% (2) 
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Tabelle 37 Schritte und Konsequenzen, die nach dem Bekanntwerden des Verdachts-
falls/Vorfalls unternommen wurden und sich daraus ergeben haben 

Es wurde professionelle externe Bera-
tung hinzugezogen 

33% (2) 

Es wurde die Polizei eingeschaltet. 0% (0) 

Bislang wurde nichts unternommen 0% (0) 

H.12b: Verlauf des Verdachtsfalls/Vorfalls  Informationen vorhanden: 

 Ja 
71% (5) 

Nein 
29% (2) 

 davon:  

Der Verdachtsfall hat sich nicht bestä-
tigt 

40% (2) 

Der Verdachtsfall konnte nicht geklärt 
werden 

20% (1) 

Der Verdachtsfall hat sich bestätigt 20% (1) 

Die Ermittlungen zu diesem Verdachts-
fall/Vorfall laufen noch 

20% (1) 

H.12c: Konsequenzen, die sich aus dem 
Verdachtsfall/Vorfall ergeben haben 

Informationen vorhanden: 

 Ja 
86% (6) 

Nein 
14% (1) 

 davon:  

Nach den Ereignissen wurde sich sys-
tematisch damit beschäftigt, welche 
Verbesserungen in der Prävention und 
im Umgang mit Verdachtsfällen/Vorfäl-
len abgeleitet werden können. 

33% (2) 

Der Verdachtsfall/Vorfall hatte rechtli-
che Konsequenzen  

17% (1) 

Der*Die unschuldig Verdächtige/n 
wurde/n im Nachhinein rehabilitiert. 

17% (1) 

Sonstiges 33% (2) 

H.13: Rechtliches Verfahren wurde intern 
dokumentiert (N=4) 

25% (1) 

Anm.: *Mehrfachnennungen waren möglich 
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5. Fazit  
 

Mit dem vorliegenden Bericht liegen dem Landessportbund Hessen nun gebündelt die 

Befunde zum Stand der Schutzmaßnahmen gegen sexualisierte Gewalt, Grenzverlet-

zungen und Belästigungen in seinen Mitgliedsorganisationen auf Ebene der Sport-

kreise sowie Fachverbände vor.  

Dabei ist der Rücklauf der Befragung mit 83% bei den Sportkreisen als sehr gut und 

mit 52% bei den Fachverbänden als zufriedenstellend zu bewerten. Allein die Rück-

laufquoten mögen bereits einen Eindruck davon vermitteln, wie die Wertigkeit der The-

matik in den entsprechenden Verbänden einzuordnen ist oder – anders formuliert –  

wie es um die Ressourcen zur Auseinandersetzung mit dem Thema in den Verbänden 

bestellt ist. Bisher wird das Thema nämlich eher durch ehrenamtliche Strukturen ge-

tragen. So verfügen die Fachverbände in Hessen in nur 29% der Fälle über hauptbe-

ruflich tätige Ansprechpersonen für die Prävention von sexualisierter Gewalt, während 

diese Position in den Sportkreisen sogar nur in 17% der befragten Verbände hauptbe-

ruflich besetzt ist.  

 

Die Befunde für den Landessportbund Hessen decken sich darüber hinaus insgesamt 

in weiten Teilen mit den Gesamtbefunden zum Stand der Schutzmaßnahmen in den 

fünf Landessportbünden, die am Modul 2 der SicherImSport-Studie beteiligt waren 

(Berlin, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt). In manchen Aspekten 

scheint der Implementierungsgrad in Hessen etwas niedriger auszufallen als im Ge-

samtsample. So sind z.B. auf der Ebene der Sportkreise von den insgesamt 26 abge-

fragten Schutzmaßnahmen durchschnittlich 6,9 Maßnahmen in Hessen umgesetzt, 

während die „Umsetzungsquote“ bei den Stadt- und Kreissportbünden im Gesamt-

sample bei 9,5 Maßnahmen liegt. Ähnliches gilt für die Fachverbände: In Hessen wur-

den durchschnittlich 7,5 Maßnahmen umgesetzt, im Gesamtsample durchschnittlich 

9,2. Die Unterschiede fallen jedoch gering aus und sollten nicht überinterpretiert wer-

den. Zu berücksichtigen ist zudem, dass in Hessen offenbar häufiger ehrenamtlich zu 

dem Themengebiet gearbeitet wird als in der Gesamtstudie. So sind z.B. die Ansprech-

personen für den Schutz vor sexualisierter Gewalt in den Sportkreisen in Hessen nur 

in 17% der Fälle hauptberuflich tätig, während diese Position in 72% der Stadt- und 

Kreissportbünde in der Gesamtstudie hauptberuflich besetzt ist. 

Positiv hervorzuheben ist in jedem Fall, dass der Bekanntheitsgrad von Aktionen und 

Materialien des Landessportbundes Hessen bei den Sportkreisen und Fachverbänden 

hoch ist. So ist z.B. die Informationsseite der Sportjugend Hessen zum „Kindeswohl 

im Sport“ bei fast allen Sportkreisen und Fachverbänden bekannt genauso wie eine 

Reihe an anderen einschlägigen Materialien und Angeboten, die vom Landessport-

bund Hessen an die Untergliederungen weitergegeben werden.  

Hingegen zeigt die Befragung, dass die Teilnahme am Modellprojekt „Kindeswohl im 

Sport – Schützen/Fördern/Beteiligen“ zum Zeitpunkt der Befragung noch ausbaufähig 

war: Jeweils ein Drittel der Sportkreise und Fachverbände gaben an, an dem Modell-

projekt teilzunehmen. Hier wären folglich spezifische Maßnahmen zur Aktivierung der 
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Mitgliedsorganisationen vorzunehmen, wenn die Teilnahmequote effektiv erhöht wer-

den soll. 

 

Schließlich gibt es eine Reihe an Befunden, die sowohl für den Landessportbund Hes-

sen als auch für die anderen teilnehmenden Landessportbünde gelten: Die befragten 

Mitgliedsorganisationen zeigen besonders häufig an, dass sie konkrete Unterstüt-

zungsbedarfe bei der Beratung zum Umgang mit Fällen, der Erstellung von Interventi-

onsplänen, der Durchführung von Risikoanalysen und der Entwicklung von Schutzkon-

zepten haben und zugleich sind diese Schutzmaßnahmen bislang noch relativ wenig 

implementiert. Hingegen sind formale Maßnahmen zum vorkehrenden Schutz, wie 

z.B. die Weiterleitung von Fällen an externe Stellen, die Unterzeichnung von Verhal-

tenskodizes, das Einsehen von Führungszeugnissen, aber auch die Verankerung der 

Thematik in Qualifizierungsmaßnahmen bereits relativ häufig umgesetzt. 

 

Vor dem Hintergrund dieser Befundlage, kann geschlossen werden, dass der Lan-

dessportbund Hessen insgesamt bereits wichtige Unterstützung zum Schutz vor se-

xualisierter Gewalt für die Mitgliedsverbände geleistet hat. Als besonders wertvoll im 

Sinne der Erreichung von Trainer*innen und Übungsleitenden ist es z.B. zu bewerten, 

dass die Thematik in einem Großteil der Mitgliedsverbände in Qualifizierungsmaßnah-

men verankert ist. Dies dürfte wesentlich dabei helfen, die Haltung, das Wissen und 

die Kompetenzen der verantwortlichen Funktionsträger*innen in den Vereinen weiter-

zuentwickeln. 

Dem Landessportbund ist darüber hinaus zu empfehlen, seine unterstützenden Akti-

vitäten im Hinblick auf Risiko-Analysen, Schutzkonzept-Erstellung sowie Intervention 

und Fallberatung weiter zu entwickeln und auszubauen. Dies ist aus fachlicher Sicht 

besonders zu betonen, denn systematische Risiko- und Potenzialanalysen sind unbe-

dingte Voraussetzungen dafür, dass Sportorganisationen auch systematische und 

passgenaue Schutzkonzepte entwickeln können (vgl. Fegert et al. 2018; Eßer & 

Rusack 2020). Dabei führt die Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten in den Spor-

torganisationen auch zugleich dazu, dass Vereinsakteur*innen Gewalthandlungen be-

wusster wahrnehmen können, Ansprechstellen kennen lernen und sich entsprechend 

an die übergeordneten Verbände wenden. Die Anfragen um Rat und Hilfestellungen 

bei erlebten und beobachteten Gewalthandlungen werden somit voraussichtlich zu-

nächst steigen und für Verbände herausfordernd sein. Dies ist jedoch ein Lernprozess, 

der sich für den organisierten Sport mittel- und langfristig „lohnen“ wird, da die Ausei-

nandersetzung mit Betroffenen und Ratsuchenden im Kontext von interpersoneller und 

sexualisierter Gewalt einen Kulturwandel im Sport fördern kann, der angesichts der 

erhobenen Gewaltprävalenzen der SicherImSport-Studie und der Berichte von Ge-

waltbetroffenen dringend geboten scheint.  
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